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D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz 
zu dem Staatsvertrag über die Einrichtung eines nationalen Mechanismus aller
Länder nach Artikel 3 des Fakultativprotokolls vom 18. Dezember 2002 zu dem
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, 

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe*)

Vom 24. November 2009

*) GVBl. II Anhang Staatsverträge

§ 1

Dem Staatsvertrag über die Einrich-
tung eines nationalen Mechanismus aller
Länder nach Artikel 3 des Fakultativpro-
tokolls vom 18. Dezember 2002 zu dem
Übereinkommen der Vereinten Nationen
gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe vom 25. Juni 2009 wird
zugestimmt.

§ 2

(1) Der Staatsvertrag wird nachstehend
mit Gesetzeskraft veröffentlicht.

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag
nach seinem Art. 11 Satz 2 in Kraft tritt,
ist im Gesetz- und Verordnungsblatt Teil I
bekannt zu geben.

§ 3

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 24. November 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

K o c h d e r  J u s t i z ,  f ü r  I n t e g r a t i o n  
u n d  E u r o p a

H a h n

Anlage



Das Land Baden-Württemberg, vertre-
ten durch den Ministerpräsidenten, dieser
vertreten durch den Minister der Justiz,

der Freistaat Bayern, vertreten durch den
Ministerpräsidenten, dieser vertreten
durch die Staatsministerin der Justiz und
für Verbraucherschutz,

das Land Berlin, vertreten durch den Re-
gierenden Bürgermeister, dieser vertreten
durch die Senatorin für Justiz,

das Land Brandenburg, vertreten durch
den Ministerpräsidenten, dieser vertreten
durch die Ministerin der Justiz,

die Freie Hansestadt Bremen, vertreten
durch den Senator für Justiz und Verfas-
sung,

die Freie und Hansestadt Hamburg, ver-
treten durch den Senat, dieser vertreten
durch den Präses der Justizbehörde,

das Land Hessen, vertreten durch den
Ministerpräsidenten, dieser vertreten
durch den Minister der Justiz, für Integra-
tion und Europa,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,
vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch die Justizministe-
rin,

das Land Niedersachsen, vertreten durch
den Ministerpräsidenten, dieser vertreten
durch den Justizminister,

das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten
durch den Ministerpräsidenten, dieser
vertreten durch die Justizministerin,

das Land Rheinland-Pfalz, vertreten
durch den Ministerpräsidenten, dieser
vertreten durch den Minister der Justiz,

das Saarland, vertreten durch den Minis -
terpräsidenten, dieser vertreten durch
den Minister für Justiz, Arbeit, Gesund-
heit und Soziales,

der Freistaat Sachsen, vertreten durch
den Ministerpräsidenten, dieser vertreten
durch den Staatsminister der Justiz,

das Land Sachsen-Anhalt, vertreten
durch den Ministerpräsidenten, dieser
vertreten durch die Ministerin der Justiz,

das Land Schleswig-Holstein, vertreten
durch den Ministerpräsidenten, dieser
vertreten durch den Minister für Justiz,
Arbeit und Europa und

der Freistaat Thüringen, vertreten durch
den Ministerpräsidenten, dieser vertreten
durch die Justizministerin,

schließen folgenden Staatsvertrag:

Präambel

Die Bundesrepublik Deutschland hat
am 20. September 2006 das Fakultativ -
protokoll vom 18. Dezember 2002 zu dem
Übereinkommen der Vereinten Nationen
gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe (im Folgenden „Fakulta-
tivprotokoll“) unterzeichnet.

Das Fakultativprotokoll sieht die Ein-
richtung nationaler Mechanismen zur
Verhütung von Folter und anderer grau-
samer, unmenschlicher oder erniedrigen-
der Behandlung oder Strafe (im Folgen-
den „zur Verhütung von Folter“) vor. Die-
se Mechanismen sollen die Behandlung
von Personen prüfen, denen die Freiheit
entzogen ist. Da die Zuständigkeit für
freiheitsentziehende Maßnahmen in der
Bundesrepublik Deutschland ganz über-
wiegend bei den Ländern liegt, sind der-
artige Mechanismen von den Ländern
einzurichten und mit den entsprechenden
Befugnissen auszustatten. Es erscheint
sinnvoll, anstelle einzelner Beauftragter
der Länder mit diesem Vertrag einen ge-
meinsamen nationalen Mechanismus im
Sinne des Artikels 3 des Fakultativproto-
kolls zu schaffen (Kommission), der ge-
genüber Bund, Ländern und Vereinten
Nationen einheitlich auftreten kann.

Daneben richtet der Bund als weiteren
nationalen Mechanismus eine Bundes-
stelle zur Verhütung von Folter ein, die
die entsprechenden Aufgaben für Perso-
nen, denen im Zuständigkeitsbereich des
Bundes die Freiheit entzogen ist, wahr-
nimmt. Mit dieser Stelle arbeitet die Kom-
mission insbesondere bei der Berichter-
stattung eng zusammen.

Die Kommission soll möglichst weitge-
hend die Infrastruktur der Kriminologi-
schen Zentralstelle e. V. nutzen. Das erfor-
derliche Sekretariat soll bei der Krimino-
logischen Zentralstelle angesiedelt wer -
den.

Artikel 1

Einrichtung der Kommission 
zur Verhütung von Folter

Die vertragschließenden Länder rich-
ten eine gemeinsame Kommission zur
Verhütung von Folter ein, die gegenüber
den Vereinten Nationen als nationaler
Mechanismus zur Verhütung von Folter
im Sinne des Artikels 3 des Fakultativpro-
tokolls benannt wird.

Artikel 2

Aufgaben und Befugnisse

(1) Die Kommission hat die Aufgabe,
zur Verhütung von Folter Orte der Frei-
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einten Nationen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedri-

gende Behandlung oder Strafe



heitsentziehung im Sinne des Artikels 4
des Fakultativprotokolls im Zuständig-
keitsbereich der Länder aufzusuchen, auf
Missstände aufmerksam zu machen und
gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge
vorzulegen.

(2) Den Mitgliedern der Kommission
stehen einzeln oder gemeinsam die in Ar-
tikel 19 des Fakultativprotokolls genann-
ten Befugnisse zu. Die Länder gewähren
ihnen die in Artikel 20 des Fakultativpro-
tokolls genannten Rechte und Befugnisse.

(3) Die Kommission kann zur Verbes-
serung der Bedingungen für Personen,
denen die Freiheit entzogen ist, Empfeh-
lungen an die zuständigen Behörden rich-
ten. Die Behörden sind gehalten, diese
Empfehlungen sorgfältig zu prüfen und
gegenüber der Kommission in angemes-
sener Zeit dazu Stellung zu nehmen.

(4) Die Kommission erstellt gemeinsam
mit der Bundesstelle zur Verhütung von
Folter einen Jahresbericht, der der Bun-
desregierung, den Landesregierungen,
dem Deutschen Bundestag und den Län-
derparlamenten zugeleitet wird.

Artikel 3

Vertraulichkeit

Die Mitglieder der Kommission sind
verpflichtet, die Vertraulichkeit von Infor-
mationen, die ihnen im Rahmen ihrer
Aufgaben bekannt werden, auch über die
Dauer ihrer Amtszeit hinaus zu wahren.

Artikel 4

Mitglieder

(1) Die Kommission besteht aus vier
Mitgliedern, die ehrenamtlich tätig sind.
Die Mitglieder sind unabhängig und kei-
nen Weisungen unterworfen. Die Zahl der
Kommissionmitglieder kann durch ein-
stimmigen Beschluss der Konferenz der
Justizministerinnen und Justizminister
(Justizministerkonferenz) geändert wer-
den.

(2) Die Kommissionsmitglieder werden
von der Justizministerkonferenz für eine
Amtszeit von vier Jahren ernannt. Abwei-
chend hiervon werden bei der Ernennung
der ersten vier Kommissionsmitglieder
zwei Mitglieder für vier Jahre und zwei
Mitglieder für zwei Jahre ernannt. Eine
erneute Ernennung ist möglich. Sie kön-
nen ihr Amt jederzeit niederlegen. Ein
Kommissionsmitglied kann vor Ablauf
seiner Amtszeit gegen seinen Willen nur
unter den Voraussetzungen der §§ 21 und
24 des Deutschen Richtergesetzes durch
einstimmigen Beschluss der Justizminis -
terkonferenz abberufen werden. In diesen
Fällen ernennt die Justizministerkonfe-
renz einen Nachfolger für die verbleiben-
de Amtszeit.

(3) Die Kommission gibt ihre Berichte
und Empfehlungen einheitlich ab. Den
Vorsitz der Kommission führt ein Mitglied
der Kommission, das jeweils auf zwei Jah-
re von der Justizministerkonferenz er-
nannt wird. Eine erneute Ernennung ist
möglich.

(4) Die Mitglieder der Kommission sol-
len Personen von anerkanntem Sachver-
stand auf dem Gebiet des Justiz- oder
Maßregelvollzugs, der Polizei, der Psy-
chiatrie, der Kriminologie oder vergleich-
barer Gebiete sein. Bei der Besetzung der
Kommission soll darauf geachtet werden,
dass Mitglieder mit Sachverstand aus un-
terschiedlichen Fachgebieten vertreten
sind. Auf eine ausgewogene Vertretung
der Geschlechter ist zu achten. Die Mit-
glieder der Kommission sollen bei der Er-
nennung nicht älter als 70 Jahre sein.

(5) Die Mitglieder der Kommission er-
halten Aufwendungs- und Kostenersatz
nach den Vorschriften des Bundesreise -
kos  tengesetzes.

Artikel 5

Sekretariat

(1) Der Kommission steht ein Sekreta-
riat zur Verfügung, das die laufenden Ge-
schäfte der Kommission wahrnimmt und
gemäß der Satzung der Kriminologischen
Zentralstelle e. V. bei dieser angesiedelt
werden soll.

(2) Das Personal des Sekretariats wird
nur mit Zustimmung der Kommission ein-
gestellt oder entlassen. Es unterliegt in
fachlicher Hinsicht nur den Weisungen
der Kommission.

Artikel 6

Sitz

Sitz der Kommission ist Wiesbaden.

Artikel 7

Arbeitsweise und Geschäftsordnung

Die Kommission gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. Sie ist in der Festlegung
ihrer Strategien und Arbeitsmethoden
frei.

Artikel 8

Zusammenarbeit

Die Kommission arbeitet mit der Bun-
desstelle zur Verhütung von Folter zu-
sammen. Sie kann Personal- und Sach-
mittel gemeinsam mit der Bundesstelle
nutzen. Das Nähere regelt eine Verwal-
tungsvereinbarung.

Artikel 9

Finanzierung

(1) Die Aufteilung der Kosten für die
Kommission erfolgt nach dem Königstei-
ner Schlüssel.

(2) Die Finanzierung erfolgt in Form
von Zuschüssen an die Kriminologische
Zentralstelle e. V.1). Die Anteilsbeträge
werden im Laufe eines jeden Rechnungs-
jahres in zwei Teilbeträgen zum 31. Mai
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1) Die Länder sind darüber einig, dass die Zuschüsse für die
Kommission nicht bei der Berechnung der auf dem Beschluss
der Konferenz der Regierungschefs der Länder vom 30. März
2006 basierenden Kürzungen der Haushaltsansätze ange-
rechnet werden.



und 30. November nach den Ansätzen
des Haushaltsplans fällig. Die Personal-
und Sachaufwendungen werden vom
Hessischen Ministerium der Justiz, für In-
tegration und Europa verauslagt.

Artikel 10

Geltungsdauer, Kündigung

(1) Der Vertrag wird auf unbestimmte
Zeit geschlossen; er kann von jedem Land
durch schriftliche Erklärung gegenüber
den übrigen Ländern mit einer Kündi-
gungsfrist von einem Jahr zum Schluss 
eines Kalenderjahres gekündigt werden.

(2) Durch das Ausscheiden eines Lan-
des wird die Wirksamkeit des Vertrages
zwischen den übrigen Ländern nicht
berührt.

(3) Kündigt ein Land wirksam zum
Schluss eines Kalenderjahres, so berech-
net sich die Kostenverteilung zwischen
den verbleibenden Ländern nach dem
entsprechend angepassten Königsteiner
Schlüssel.

Artikel 11

Inkrafttreten

Der Vertrag bedarf der Ratifikation. Er
tritt am Ersten des Monats in Kraft, der
auf den Monat folgt, in dem die letzte Ra-
tifikationsurkunde der vertragschließen-
den Länder bei dem Hessischen Ministe-
rium der Justiz, für Integration und Euro-
pa hinterlegt ist. Die Hessische Staats-
kanzlei teilt den übrigen beteiligten Län-
dern den Zeitpunkt der Hinterlegung der
letzten Ratifikationsurkunde mit.
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Dresden, den 25. Juni 2009

Für das Land Baden-Württemberg: Für den Freistaat Bayern:

Der Minister der Justiz Die Staatsministerin der Justiz und für
Verbraucherschutz

(Prof. Dr. Ulrich Goll) (Dr. Beate Merk)

Für das Land Berlin: Für das Land Brandenburg:

Die Senatorin für Justiz Die Ministerin der Justiz

(Gisela von der Aue) (Beate Blechinger)

Für die Freie Hansestadt Bremen: Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Der Senator für Justiz und Verfassung Der Präses der Justizbehörde

(Ralf Nagel) (Dr. Till Steffen)

Für das Land Hessen: Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Der Minister der Justiz, für Integration und Die Justizministerin
Europa

(Jörg-Uwe Hahn) (Uta-Maria Kuder)

Für das Land Niedersachsen: Für das Land Nordrhein-Westfalen:

Der Justizminister Die Justizministerin

(Bernd Busemann) (Roswitha Müller-Piepenkötter)

Für das Land Rheinland-Pfalz: Für das Saarland:

Der Minister der Justiz Saarbrücken, den 17. Juni 2009

Der Minister für Justiz, Arbeit, 
Gesundheit und Soziales

(Dr. Heinz Georg Bamberger) (Prof. Dr. Gerhard Vigener)

Für den Freistaat Sachsen: Für das Land Sachsen-Anhalt:

Der Staatsminister der Justiz Die Ministerin der Justiz

(Geert Mackenroth) (Prof. Dr. Angela Kolb)

Für das Land Schleswig-Holstein: Für den Freistaat Thüringen:

Der Minister für Justiz, Arbeit und Europa Die Justizministerin

Kiel, den 22. Juni 2009

(Uwe Döring) (Marion Walsmann)
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D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Achtes Gesetz
zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Sozialgerichtsgesetz*)

Vom 24. November 2009

*) Ändert GVBl. II 213-1

Artikel 1

Das Hessische Ausführungsgesetz zum
Sozialgerichtsgesetz in der Fassung vom
26. Juli 1989 (GVBl. I S. 226), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 2. Februar
2005 (GVBl. I S. 73), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4

(1) Zum Bezirk des Sozialgerichts
Darmstadt gehören die Städte Darm-
stadt und Offenbach am Main sowie
die Landkreise Bergstraße, Darmstadt-
Dieburg, Groß-Gerau, Odenwaldkreis
und Offenbach.

(2) Zum Bezirk des Sozialgerichts
Frankfurt am Main gehören die Stadt
Frankfurt am Main sowie die Land-
kreise Hochtaunuskreis und Main-Kin-
zig-Kreis.

(3) Zum Bezirk des Sozialgerichts
Fulda gehören die Landkreise Fulda,
Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg-
kreis.

(4) Zum Bezirk des Sozialgerichts
Gießen gehören die Landkreise
Gießen, Lahn-Dill-Kreis und Wetterau-
kreis.

(5) Zum Bezirk des Sozialgerichts
Kassel gehören die Stadt Kassel sowie
die Landkreise Kassel, Schwalm-Eder-
Kreis und Werra-Meißner-Kreis.

(6) Zum Bezirk des Sozialgerichts
Marburg gehören die Landkreise Mar-
burg-Biedenkopf und Waldeck-Fran-
kenberg.

(7) Zum Bezirk des Sozialgerichts
Wiesbaden gehören die Landeshaupt-
stadt Wiesbaden sowie die Landkreise
Limburg-Weilburg, Main-Taunus-Kreis
und Rheingau-Taunus-Kreis.“

2. § 6 Abs. 4 wird aufgehoben.

3. In § 11 Satz 2 wird die Zahl „2009“
durch „2011“ ersetzt.

Artikel 2

Die Ministerin oder der Minister der
Justiz, für Integration und Europa wird er-
mächtigt, das Hessische Ausführungsge-
setz zum Sozialgerichtsgesetz in der sich
aus diesem Gesetz ergebenden Fassung
in neuer Paragrafenfolge und mit neuem
Datum bekannt zu machen und dabei Un-
stimmigkeiten des Wortlauts zu beseiti-
gen.

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010
in Kraft. Abweichend hiervon tritt Art. 1
Nr. 3 am Tage nach der Verkündung in
Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 24. November 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

K o c h d e r  J u s t i z ,  f ü r  I n t e g r a t i o n  
u n d  E u r o p a

H a h n
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D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Zweites Gesetz
zur Änderung des Hessischen Gesetzes über den Brand schutz, 
die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)*)

Vom 18. November 2009

*) Ändert GVBl. II 312-12

Artikel 1

Das Hessische Gesetz über den Brand-
schutz, die Allgemeine Hilfe und den Ka-
tastrophenschutz vom 17. Dezember 1998
(GVBl. I S. 530), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 15. November 2007 (GVBl. I
S. 757), wird wie folgt geän dert:

1. Die Überschrift erhält folgende Fas-
sung:

„Hessisches Gesetz über den Brand-
schutz, die Allge meine Hilfe und 
den Katastrophenschutz (Hessisches
Brand- und Katastrophenschutzgesetz
– HBKG)“

2. Die Übersicht wird wie folgt geän-
dert:

a) Der Angabe zu § 8 werden ein
Komma und das Wort „Nach-
wuchsgewinnung“ angefügt.

b) Die Angaben zum Sechsten Titel
des Zweiten Ab schnitts erhalten
folgende Fassung:

„Sechster Titel

Einheiten und Einrichtungen 
des Katastrophenschutzes und 

Organisationen in der 
Allgemeinen Hilfe

§ 19 Mitwirkung und Aufgaben
der Einheiten und Einrich-
tungen des Katastrophen-
schutzes und der Organi sa -
tionen“

c) Die Angabe zu § 45 erhält folgen-
de Fassung:

„§ 45 Vorsorgepflicht der Eigen -
tümerinnen und Ei gen -
tümer sowie der Besitzerin-
nen und Besitzer von
Grundstücken“

d) Die Angabe zu § 46 erhält folgen-
de Fassung:

„§ 46 Duldungspflichten der Ei-
gentümerinnen und Eigen -
tümer sowie der Besitzerin-
nen und Besitzer von
Grundstücken“

e) Nach der Angabe zu § 48 wird fol-
gende Angabe ein gefügt:

„§ 48a Externe Notfallpläne für
Ab fallentsorgungs ein rich -
tungen“

f) In der Angabe zu § 61 werden die
Worte „bei Ein satz“ gestrichen.

g) Die Angabe zu § 68 wird durch
die Angabe „(aufge hoben)“ er-
setzt.

3. Dem § 1 Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Bis zum Eingreifen der danach zu-
ständigen Stellen tref fen die in § 2
Abs. 1 genannten Aufgabenträger im
Wege des ersten Zugriffs bei beste-
hender oder unmit telbar bevorste-
hender konkreter Gefährdung von
Le ben, Gesundheit, natürlichen Le-
bensgrundlagen, Sa chen oder Tieren
die erforderlichen Maßnahmen.“

4. § 2 Abs. 1 Nr. 4 erhält folgende Fas-
sung:

„4. die Landkreise, die kreisfreien
Städte und das Land für den Ka-
tastrophenschutz.“

5. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 werden nach dem Wort
„Landkreisen“ die Worte „und der
jeweils unmittelbar zuständigen
Aufsichtsbehörde“ eingefügt.

b) Nr. 6 erhält folgende Fassung:

„6. für den Selbstschutz der Be-
völkerung sowie für die
Brandschutzerziehung und
Brandschutzaufklä rung zu
sorgen.“

6. § 4 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach dem Wort „Brandschutz“
wird das Wort „und“ durch ein
Komma ersetzt und nach dem
Wort „Hilfe“ wer den die Worte
„und im Katastro phenschutz“ ein-
ge fügt.

b) Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2. für Einrichtungen und Anla-
gen des überörtli chen Brand-
schutzes und der Allgemeinen
Hilfe im Kreisgebiet zur Un-
terstützung der örtlichen Feu-
er wehren eine überörtliche
Planung zu erarbeiten und
fortzuschreiben sowie die bei
der Durchführung der Maß-
nahmen gegenüber den örtli-
chen Bedürf nissen anfallen-
den Mehrkosten einschließ-
lich der Unterhaltungskosten
mit Ausnahme der Personal -
kosten zu tragen,“

c) In Nr. 3 werden nach dem Wort
„Brandschutzerzie hung“ die Wor-
te „und Brand schutzaufklärung“
eingefügt.

7. § 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 5 werden nach dem Komma
die Worte „des sen Aufgaben auf
private Dritte übertragen werden
können,“ eingefügt.

b) Die bisherige Nr. 6 wird Nr. 7.
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b) In § 8 Abs. 4 wird nach dem Wort
„fördern“ der Punkt durch ein
Komma ersetzt und werden die
Worte „insbesondere durch die
Bereitstellung von Haushaltsmit-
teln, geeigneten Räumlichkeiten,
al tersgerechten Ausstattungen
und Ausrüstungen so wie durch
die Unterstützung von Ausbil-
dungsmaß nahmen.“ angefügt.

11. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird nach Satz 1 folgen-
der Satz einge fügt:

„Sie müssen für die Übernahme
des Ehrenamtes per sönlich geeig-
net sein.“

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 wird die Zahl „62“
durch „65“ er setzt.

bb) In Satz 4 werden die Worte
„Der Antrag steller“ durch
„Die Antragstellerin oder der
Antragsteller“ ersetzt.

cc) Folgende Sätze werden ange-
fügt:

„Feuerwehrdienst können al-
le geeigneten Per sonen in
den Gemeinden leisten, in
de nen sie wohnen oder einer
regelmäßigen Be schäftigung
oder Ausbildung nachgehen
oder in sonstiger Weise regel-
mäßig für Ein sätze zur Verfü-
gung stehen. Dabei sollen
Feuerwehrangehörige die in
§ 12 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 1
genannten Führungsfunk ti o -
nen ausschließlich bei der
Gemeindefeu erwehr ihres
ers ten Wohnsitzes überneh -
men. Feuerwehrdienst kann
in bis zu zwei Feuerwehren
geleistet werden. Die Belange
der Feuerwehr der Gemein-
de, in der eine der Feuerwehr
angehörende Person wohnt
oder überwiegend wohnt,
sind vorrangig zu berücksich-
tigen.“

c) Dem Abs. 6 werden folgende Sät-
ze angefügt:

„Stehen diese Feuerwehran-
gehörigen zu den anderen Orga-
nisationen, Einrichtungen oder
Dienststellen in einem Dienst-
oder Arbeitsverhältnis, sind deren
dringende dienstliche oder be-
triebliche Belange vor rangig zu
berücksichtigen. Ihre Freistellung
für Übungen und Ausbildungsver-
anstaltungen richtet sich bei Be-
amtinnen und Beamten nach der
Hessi schen Urlaubsverordnung
vom 12. Dezember 2006 (GVBl. I
S. 671) und bei Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern nach den
einschlägigen arbeitsrecht lichen
Bestimmungen.“

d) In Abs. 7 wird das Wort „können“
gestrichen.

c) Die bisherige Nr. 7 wird Nr. 8, der
die Worte „ins besondere ein Kon-
zept für den Katastrophen schutz
in Hessen zu erstellen und fortzu-
schreiben,“ angefügt werden.

d) Die bisherige Nr. 8 wird Nr. 6, in
der nach dem Wort „Brand-
schutzerziehung“ ein Komma und
das Wort „Brandschutzaufklä -
rung“ eingefügt werden und der
Punkt durch ein Komma ersetzt
wird.

e) Als Nr. 9 und 10 werden angefügt:

„9.  ein zentrales Katastrophen-
schutzlager einzu richten und
zu unterhalten,

10. einen Krisenstab der Landes-
regierung einzu richten.“

8. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird nach dem Wort
„Allgemeinheit“ ein Komma ein-
gefügt und werden die Worte
„oder dem einzelnen“ durch „dem
Einzelnen oder Tie ren“ sowie das
Wort „Umwelt“ durch die Worte
„natürliche Lebensgrundlagen“
ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 2 werden nach dem
Wort „Brand schutzerziehung“ die
Worte „und Brandschutzauf -
klärung“ eingefügt.

9. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 2 wird folgender
Satz eingefügt:

„Die Vorschriften des Geset-
zes über kommu nale Ge-
meinschaftsarbeit vom 16. De -
zember  1969 (GVBl. I S. 307),
zu letzt geändert durch Gesetz
vom 21. März 2005 (GVBl. I
S. 229), in der jeweils gel -
tenden Fassung, bleiben un-
berührt mit der Maßgabe,
dass die Auflösung von Ge-
mein defeuerwehren unzuläs-
sig ist.“

bb) Der bisherige Satz 6 wird auf-
gehoben.

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem
Wort „können“ die Worte „ei-
ne ständig besetzte Feuerwa -
che einrichten oder“ einge-
fügt.

bb) In Satz 2 werden nach den
Worten „einer Stadt“ die
Worte „die Einrichtung einer
ständig besetzten Feuerwa-
che oder“ einge fügt.

c) In Abs. 5 Satz 2 werden die Worte
„Freiwillige Feu erwehr“ durch
das Wort „Ortsteilfeuerwehr“ er-
setzt.

10. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden ein
Komma und das Wort „Nach-
wuchsgewinnung“ angefügt.
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12. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Beschäftigte, die während
der Arbeitszeit an Einsätzen,
Übungen und Ausbildungsveran-
staltungen teilnehmen, sind für
die Dauer der Teilnahme unter
Gewährung des Arbeitsentgelts,
das sie ohne die Teilnahme erhal-
ten hätten, von der Arbeitsleis -
tung freizustellen. Bei Einsätzen
erstrecken sich Freistel lungs- und
Entgeltanspruch auch auf den zur
Wie derherstellung der Arbeits-
oder Dienstfähigkeit er forder li -
chen Zeitraum danach (Regenera-
tionszeit nach Einsätzen).“

b) Als neue Abs. 3 bis  7 werden ein-
gefügt:

„(3) Abweichend von Abs. 2
Satz 1 haben Beschäf tigte, die
Aufgaben der unmittelbaren Ge-
fahrenab wehr wahrnehmen, ins-
besondere hauptberuflich tä tige
Berufs- und Werkfeuerwehran-
gehörige sowie im Polizeivoll -
zugs-, Leitstellen- oder Rettungs -
dienst Beschäftigte lediglich für
Übungen und Aus bildungsver -
anstal tungen einen Freistellungs-
an spruch.

(4) Versicherungsverhältnisse
in der Sozialver siche rung und Ar-
beitslosenversicherung sowie in
der betrieblichen Altersversor-
gung wer den durch den Dienst in
der Feuerwehr nicht be rührt.
Liegt ein Versicherungsfall im Sin-
ne der ge setzlichen Unfallversi-
cherung vor, so trifft diese Ver-
pflichtung den zuständigen Versi-
cherungsträ ger.

(5) Die Aufgabenträger haben
dafür Sorge zu tra gen, dass Be-
schäftigten aus ihrer Verpflich-
tung zum Dienst in der Feuerwehr
und aus diesem Dienst keine
Nachteile im Arbeitsverhältnis
und in der Sozialversicherung und
Arbeitslosenversiche rung sowie in
der betrieblichen Altersversor-
gung erwachsen.

(6) Abs. 2, 3 und 5 gelten für
Beamtinnen und Be amte sowie
Richterinnen und Richter entspre-
chend.

(7) Angehörigen der Freiwilli-
gen Feuerwehr, de nen durch den
Dienst in der Feuerwehr Leistun-
gen der Bundesagentur für Arbeit,
Sozialhilfe oder sonstige Unter-
stützung oder Bezüge aus öffentli -
chen Mitteln entgehen, haben die
Aufgabenträger auf Antrag die
entsprechenden Beträge in voller
Höhe zu erstatten.“

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 8
und erhält fol gende Fassung:

„(8) Privaten Arbeitgeberinnen
und Arbeitgebern ist auf Antrag

das weitergewährte Arbeitsentgelt
einschließlich der Beiträge zur So-
zialversicherung und zur Bundes-
agentur für Arbeit sowie zur be -
trieblichen Altersversorgung von
dem Aufgaben träger zu erstatten.
Ihnen ist auf Antrag auch das Ar-
beitsentgelt zu erstatten, das sie
Beschäftigten aufgrund der ge-
setzlichen oder tarifrechtlichen
Vorschriften während einer Ar-
beitsunfähigkeit in folge Krankheit
weiterleisten, wenn die Arbeitsun -
fähigkeit auf den Dienst in der
Feuerwehr zurück zuführen ist.
Anträge sind innerhalb von sechs
Monaten nach Beendigung der
Freistellung nach Abs. 2 Satz 1
oder § 10 Abs. 6 Satz 3 zu stellen.
Bei einer über sechs Monate hin-
aus andauernden Arbeitsunfähig-
keit ist der Antrag unverzüglich
nach Beendigung der Arbeitsun-
fähigkeit zu stellen. Ehrenamtli-
che Feuerwehrangehörige, die
nicht Be schäftigte sind, erhalten
auf Antrag einen pauscha lierten
Betrag.“

d) Die bisherigen Abs. 4 bis 7 wer-
den Abs. 9 bis 12.

e) In dem neuen Abs. 10 werden in
Satz 2 die Worte „Arbeitnehme-
rinnen oder Arbeitnehmer“ durch
das Wort „Beschäftigte“ ersetzt.

13. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 2 und 3 erhält folgen-
de Fassung:

„Dies gilt auch für Gemeinden mit
mehreren Ortsteilfeuerwehren.
Diese werden von einer Wehrfüh-
rerin oder einem Wehrführer ge-
führt.“

b) In Abs. 3 werden nach dem Wort
„zustande“ die Worte „oder kann
die Stelle aus sonstigen Gründen
nicht besetzt werden“ eingefügt.

c) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender
Satz eingefügt:

„Die Wahl von jeweils einer
weiteren Vertre terin oder ei-
nem weiteren Vertreter ist
nur zulässig, wenn die Ge-
meinde die Funktion, Zustän-
digkeiten und Rangfolge der
weiteren Vertreterinnen und
Vertreter durch Satzung re-
gelt.“

bb) Der neue Satz 3 erhält folgen-
de Fassung:

„Abs. 2 und 3 gelten entspre-
chend.“

d) Abs. 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Die Gemeindebrandin-
spektorin oder der Ge meinde -
brandinspektor und die Wehrfüh-
rerin oder der Wehrführer sowie
ihre Vertreterinnen und Vertreter
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sind in ein Ehrenbeamtenverhält-
nis zu berufen.“

e) In Abs. 6 werden die Worte „die
Bürgermeisterin oder den Bürger-
meister“ durch „den Gemeinde -
vor stand“ ersetzt.

f) In Abs. 7 Satz 2 wird das Wort
„oder“ durch „und“ ersetzt.

g) In Abs. 10 Satz 1 wird das Wort
„Kräfte“ durch die Worte „Feuer-
wehrangehörigen (Leiterin oder
Leiter der Feuerwehr)“ ersetzt.

14. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 1 und 2 wird jeweils
nach dem Wort „Kreisbrandmeis -
terinnen“ das Wort „oder“ durch
„und“ ersetzt.

b) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort
„Kreisbrand meisterinnen“ das
Wort „oder“ durch „und“ er-
setzt.

bb) In Satz 3 werden nach dem
Wort „Kreis brandinspektors“
die Worte „sowie der Kreis-
brandmeisterinnen und der
Kreis brandmeister“ eingefügt
und wird die Zahl „62“ durch
„65“ ersetzt.

cc) Folgender Satz wird ange-
fügt:

„Wird das Amt der Kreis -
brand inspektorin oder des
Kreisbrandinspektors als Be-
amtin oder Beamter des Ein-
satzdienstes der Be rufs feuer -
wehr im Sinne des § 197
Abs. 1 Satz 1 des Hessischen
Beamtengesetzes aus geführt,
erfolgt der Eintritt in den Ru-
he stand nach dieser Vor-
schrift.“

15. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 2 wird folgender
Satz eingefügt:

„Sie hat eine Bedarfs- und
Entwicklungspla nung zu er-
arbeiten, fortzuschreiben und
dem Regierungspräsidium so-
wie dem Land kreis oder der
kreisfreien Stadt und der
kreisangehörigen Gemeinde
auf Verlan gen vorzulegen.“

bb) Im neuen Satz 4 werden nach
dem Wort „Verpflichtung“ ein
Komma und die Worte „eine
Werkfeuerwehr zu unterhal-
ten,“ ein gefügt.

b) In Abs. 2 Satz 6 werden die Worte
„Fachkräften für Arbeitssicher-
heit“ durch „gesetzlichen und be -
trieblichen Beauftragten“ ersetzt.

c) Abs. 4 bis Abs. 6 erhalten folgen-
de Fassung:

„(4) Werkfeuerwehren dürfen
nur aus Werksange hö rigen beste-

hen. Das Regierungspräsi dium
kann Ausnahmen zulassen. Es
kann eine ge meinsame Werkfeu-
erwehr für benachbarte Betriebe
und sonstige Einrichtungen, ins-
besondere für Betreibe rinnen und
Betreiber von Industrieparks, zu -
lassen oder anordnen.

(5) Die Ausbildung der Werk-
feuerwehrangehörigen soll der
Ausbildung der Angehörigen der
öffentli chen Feuerwehren ent-
sprechen.

(6) Das Regierungspräsidium
kann jederzeit und muss mindes -
tens alle fünf Jahre den Leistungs-
stand der Werkfeuerwehr über-
prüfen. Die Betriebslei tung oder
Geschäftsleitung ist verpflichtet,
bei der Überprüfung des Leis -
tungsstandes der Werkfeuer wehr
mitzuwirken.“

16. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 und 2 erhalten folgende
Fassung:

„(1) Zum Zwecke der vorbeu-
genden Abwehr von Gefahren
durch Brände, Explosionen oder
andere Gefahr bringende Ereig-
nisse (vorbeugender Brand schutz)
findet in regelmäßigen Zeitab-
ständen eine Gefahrenverhü-
tungsschau statt.

(2) Gefahrenverhütungsschau
ist die Überprüfung von baulichen
Anlagen nach § 2 Abs. 1 der
Hessi schen Bauordnung vom
18. Juni 2002 (GVBl. I S. 274), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom
6. September 2007 (GVBl. I
S. 548), die aufgrund ihrer Art, ih-
rer Nutzung, ihrer Lage oder ihres
Zu standes im Schadensfall eine
Gefährdung für eine größere An-
zahl von Personen oder eine er-
hebliche Gefährdung für die
natürlichen Lebensgrundlagen,
für Sachwerte, für wertvolles Kul-
turgut oder eine erhebliche
Störung der öffentlichen Sicher-
heit her vorrufen können.“

b) In Abs. 3 und 4 werden jeweils die
Worte „Bauwer ken, Anlagen, Ein-
richtungen und Lager stätten“
durch die Angabe „baulichen An-
lagen nach Abs. 2“ ersetzt.

c) In Abs. 5 wird die Angabe
„19. Oktober 1994 (BGBl. I
S. 3019), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 25. Februar 1998 
(BGBl. I S. 374)“ durch „12. De-
zember 2005 (BGBl. I S. 3395), zu-
letzt ge ändert durch Gesetz vom
23. November 2007 (BGBl. I
S. 2631)“ ersetzt.

d) Abs. 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Die Feuerstättenschau
nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 des Schorn-
steinfegergesetzes in der Fassung
vom 10. August 1998 (BGBl. I
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S. 2072), zuletzt geän dert durch
Gesetz vom 3. April 2009 (BGBl. I
S. 700), bleibt hiervon unberührt.“

17. § 17 Abs. 2 Satz 3 erhält folgende
Fassung:
„In Betrieben mit einer Werkfeuer-
wehr übernimmt diese den Brandsi-
cherheitsdienst und deren Leitung
be stimmt dessen Art und Umfang.“

18. § 18 wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.
b) Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Die Organisationen im Sin-
ne des § 27 Abs. 3 Satz 1 und 2 in
Verbindung mit § 19 Abs. 3 erhal -
ten die Befugnis, die Einwohne-
rinnen und Einwoh ner nach den
in der Bundesarbeitsgemeinschaft
Erste Hilfe festgelegten Richtlini-
en in Erster Hilfe auszubilden.“

19. Die Überschrift des Sechsten Titels
des Zweiten Ab schnitts erhält folgen-
de Fassung:

„Einheiten und Einrichtungen des
Katastrophenschut zes und Organi-
sationen in der Allgemeinen Hilfe“

20. § 19 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift erhält folgende

Fassung:
„Mitwirkung und Aufgaben der
Einheiten und Ein richtungen des

Katastrophenschutzes und der 
Or ganisationen“

b) Als neuer Abs. 1 wird eingefügt:
„(1) Die Aufgabenträger nach

§ 2 Abs. 1 Nr. 4 kön nen zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben bei Groß -
schaden lagen unterhalb der Ka -
tas trophenschwelle auch Ein hei -
ten und Einrichtungen des Katas -
trophenschutzes alarmieren und
einsetzen. Diese bleiben während
der Durchführung derartiger Ein -
sätze dem Katastro phenschutz zu-
geordnet.“

c) Die bisherigen Abs. 1 bis 4 wer-
den Abs. 2 bis 5.

d) Im neuen Abs. 2 wird nach der
Angabe „§ 2“ die Angabe
„Abs. 1“ eingefügt.

21. § 22 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Worte „je-
doch“ sowie „persön lichen“ ge-
strichen.

b) Satz 3 wird aufgehoben.

22. In § 24 wird nach dem Wort „Tiere“
ein Komma einge fügt, wird das Wort
„oder“ gestrichen und wer den nach
dem Wort „Sachwerte“ die Worte
„oder die natürlichen Lebensgrundla-
gen“ eingefügt.

23. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 1 bis 6 werden Nr. 3 bis 8
und in der neuen Nr. 8 wird
das Komma durch einen
Punkt ersetzt.

bb) Nr. 7 und 8 werden Nr. 1 und
2 und in der neuen Nr. 2 wird
der Punkt durch ein Komma
ersetzt.

b) Als Abs. 3 wird angefügt:

„(3) Die untere Katastrophen-
schutzbehörde kann mit Zustim-
mung der oberen Katastrophen-
schutzbe hörde zusätzliche Einhei-
ten und Einrichtungen auf eigene
Kosten bilden, wenn sie dies für
geboten hält. Die personelle und
sächliche Ausstattung sol len der
des Landes entsprechen.“

24. § 27 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 19
Abs. 2“ durch „§ 19 Abs. 3“ er-
setzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 20
Abs. 1 Satz 2 des Zivilschutzgeset-
zes vom 25. März 1997 (BGBl. I
S. 726)“ durch „§ 26 Abs. 1 Satz 2
des Zivil- und Katastrophenhilfe-
gesetzes vom 25. März 1997 
(BGBl. I S. 726), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 2. April 2009
(BGBl. I S. 693),“ ersetzt.

c) In Satz 3 werden nach dem Wort
„Rettungsdienste“ das Komma so-
wie die Worte „die Rettungswache
Bergen-Enkheim“ gestrichen.

d) Satz 4 erhält folgende Fassung:

„Die untere Katastrophenschutz-
behörde kann auf schriftlichen
Antrag Träger anerkennen, wenn
ein Bedarf besteht und der Träger
geeignet ist.“

25. In § 29 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 werden
nach dem Wort „Katastrophenschutz-
stab“ die Worte „und einem Ver -
waltungsstab“ eingefügt.

26. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Die bisherigen Sätze 1 und 2 wer-
den Abs. 1.

b) Der bisherige Satz 3 wird Abs. 2,
und nach dem Wort „Gefahrenob-
jekte“ wird die Angabe „und Ge -
fahrenlagen in den Aufgabenbe-
reichen der in § 26 Abs. 1 Nr. 1 bis
5 genannten Einheiten und Ein -
richtungen des Katastrophen-
schutzes“ eingefügt.

27. § 32 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Zu den Übungen können auch An-
gehörige der Gesund heitsberufe nach
§ 37, Krankenhäuser nach § 2 des
Hessischen Krankenhausgesetzes
2002 vom 6. November 2002 (GVBl. I
S. 662), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 19. November 2008 (GVBl. I
S. 986), sowie Betreiberinnen und Be-
treiber von Anla gen nach § 47 heran-
gezogen werden.“

28. § 36 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fas-
sung:
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„Die Aufgabenträger nach
§ 2 Abs. 1 arbei ten mit den in
§ 27 Abs. 3 Satz 3 genannten
Sanitätsorganisationen, Kran-
kenhäusern nach § 32 Satz 2,
Apotheken und berufs -
ständischen Vertretungen der
Angehörigen der Gesund-
heitsberufe aus ihrem Gebiet
zu sammen.“

bb) Folgender Satz wird ange-
fügt:

„§ 19 Abs. 1 Satz 2 bleibt un-
berührt.“

b) Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Träger der Kranken-
häuser nach Abs. 1 Satz 1 sind
verpflichtet, zur Mitwirkung im
Katast rophenschutz für ihre Kran-
kenhäuser Kranken hauseinsatz -
pläne aufzustellen und fortzu-
schreiben, die mit den Katastro-
phenschutzplänen der Katast ro -
phen schutzbehörden in Einklang
stehen, sowie Übungen durchzu-
führen. Benachbarte Krankenhäu -
ser nach Satz 1 haben sich gegen-
seitig zu unterstüt zen und ihre
Krankenhauseinsatzpläne aufein-
ander abzustimmen.“

c) Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) § 6 des Hessischen Ret-
tungsdienstgesetzes 1998 vom
24. November 1998 (GVBl. I
S. 499) und §  21 des Zivilschutz-
und Katastrophenhilfe gesetzes
bleiben unberührt.“

29. § 37 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Ärztinnen und Ärzte, Zahn -
ärztinnen und Zahn ärzte, Tierärztin-
nen und Tierärzte, Apothekerinnen
und Apotheker sowie Angehörige
sonstiger Gesund heitsberufe und das
ärztliche sowie tierärztliche Hilfs -
personal sind im Rahmen des Katas -
trophenschutzes verpflichtet, sich
hierzu für die besonderen Anforde -
rungen fortzubilden und auf Anforde-
rung der Katast rophenschutzbehörde
an Einsätzen, Übungen, Lehr gängen
und sonstigen Ausbildungsveranstal-
tungen teil zunehmen und den dort
ergangenen Weisungen nach -
zukommen, falls sie ohne erhebliche
eigene Gefahr oder Verletzung ande-
rer wichtiger Pflichten in An spruch
genommen werden können.“

30. § 39 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) § 11 Abs. 2 bis 8, 10 und 11
gilt entsprechend.“

31. In § 40 Abs. 1 wird die Zahl „7“ durch
„12“ ersetzt.

32. § 41 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Worte
„einen gemein samen Führungs-
stab, der“ durch „eine gemeinsa-
me technische Einsatzleitung, die“
ersetzt.

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die technische Einsatzlei-
tung in Betrieben mit einer Werk-
feuerwehr obliegt der Leitung der
Werkfeuerwehr. Wird neben der
Werkfeuerwehr eine öffentliche
Feuerwehr eingesetzt, so bilden
diese eine gemeinsame technische
Einsatzleitung, deren Leitung die
Leitung der Werkfeuerwehr über-
nimmt.“

c) Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung:

„In Betrieben, die dem Geltungs-
bereich des Bundes berggesetzes
vom 13. August 1980 (BGBl. I
S. 1310), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 17. März 2009 
(BGBl. I S. 550), unterliegen und
die nicht in den Anwendungsbe-
reich des § 131 Abs. 1 Bundes-
berggesetz fallen, wirken die Un-
ternehmerin oder der Unterneh-
mer oder die von ihr oder ihm be -
stellten Personen in der Einsatzlei-
tung mit.“

33. In § 42 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort
„soll“ durch „hat“ ersetzt, werden die
Worte „der Feuerwehr“ gestrichen
und wird nach dem Wort „Einsatzlei-
tung“ das Wort „zu“ eingefügt.

34. § 43 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Soweit der Einsatz dies er-
fordern sollte, kann die technische
Einsatzleitung Führungsassisten-
tin nen und Führungsassistenten
sowie Fachberaterin nen und
Fach berater hinzuziehen.“

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort
„Gesamt einsatzleitung“ die
Angabe „nach § 20 Abs. 1“
eingefügt. 

bb) In Satz 3 wird nach dem Wort
„obliegt“ die Angabe „im Fall
des § 20 Abs. 1 Nr. 2“ einge-
fügt.

cc) Satz 5 erhält folgende Fas-
sung:

„Dem Führungsstab gehören
als Fachberate rinnen und
Fachberater sowie Führungs-
as sistentinnen und Führungs-
assistenten wei terhin Füh -
rungskräfte der Organisatio-
nen und Dienststellen an, de-
ren Einheiten und Einrichtun-
gen im Brandschutz und in
der Allgemeinen Hilfe mit-
wirken.“

c) In Abs. 5 Satz 2 werden die Worte
„und der“ durch das Wort „als“
ersetzt.

d) In Abs. 6 Satz 1 werden nach dem
Wort „Perso nen“ die Worte „als
Fachberaterinnen und Fachbe -
rater“ eingefügt.
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e) In Abs. 7 werden die Worte „und
Dienststellen“ durch die Angabe
„einschließlich der nach § 28 mit-
wirkenden Einsatzkräfte“ ersetzt.

35. § 44 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung:

„Wer einen Brand oder ein ande-
res Schadensereig nis oder Gefah-
renereignis bemerkt, durch das
Menschen, Tiere, erhebliche
Sachwerte oder die natürlichen
Lebensgrundlagen gefährdet sind,
ist verpflichtet, dies unverzüglich
über den Notruf 112 zu melden.“

b) In Abs. 2 werden nach dem Wort
„kann“ die Worte „oder sich
durch das Schadensereignis Aus -
wirkungen auf das Gebiet der Ge-
meinde ergeben können“ einge-
fügt.

36. § 45 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende
Fassung:

„§ 45

Vorsorgepflicht der Eigentümerin-
nen und Eigentümer sowie 

Besitzerinnen und Besitzer von
Grundstücken“

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach den Worten „Eigentü-
merinnen“ und „Besitzerin-
nen“ wird das Wort „oder“ je -
weils durch „und“ sowie nach
dem Wort „Besitzer“ durch
„sowie“ ersetzt und wird
nach dem Wort „Behörde“
die Angabe „nach § 16
Abs. 1“ eingefügt.

bb) In Nr. 4 wird das Wort
„Drahtverbindung“ durch
„Verbindung“ ersetzt.

cc) In Nr. 5 wird der Punkt durch
ein Komma er setzt.

dd) Als Nr. 6 wird angefügt:

„6. entsprechend den örtli-
chen Erfordernis sen eine
Gebäudefunkanlage ein-
zurichten, zu unterhalten
und auf einem den Funk-
anlagen nach § 5 Abs. 1
Nr. 7 entsprechenden
Stand der Technik zu hal-
ten.“

c) Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Eigentümerinnen und Ei-
gentümer, Besitzerin nen und Be-
sitzer sowie sonstige Nutzungsbe-
rech tigte abgelegener baulicher
Anlagen, die nicht über eine aus-
reichende Löschwasserversorgung
verfü gen, können von der Ge-
meinde verpflichtet wer den, aus-
reichende Löschmittel bereitzu-
stellen.“

37. § 46 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende
Fassung:

„§ 46

Duldungspflichten der Eigentü-
merinnen und Eigen tümer sowie
Besitzerinnen und Besitzer von

Grundstü cken“

b) In Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 4 wird
nach den Wor ten „Eigentümerin-
nen“ und „Besitzerinnen“ das
Wort „oder“ jeweils durch „und“
sowie nach dem Wort „Besitzer“
jeweils durch „sowie“ ersetzt.

38. In § 47 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 wird das
Wort „Drahtver bindungen“ durch
„Verbindungen“ ersetzt.

39. § 48 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Für Betriebsbereiche im
Sinne der Störfall-Ver ordnung in
der Fassung vom 8. Juni 2005
(BGBl. I S. 1599), für die ein Si-
cherheitsbericht im Sinne der
Richtlinie 96/82/EG des Rates vom
9. Dezember 1996 zur Beherr-
schung der Gefahren bei schwe-
ren Unfällen mit gefährlichen
Stoffen (ABl. EG Nr. L 10 1997
S. 13), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung (EG) Nr. 1137/2008 des
Euro päischen Parlaments und des
Rates vom 22. Oktober 2008
(ABl. EU Nr. L 311 S. 1), zu erstel-
len ist, hat die untere Katastro-
phenschutzbe hörde einen exter-
nen Notfallplan zu erstellen, um

1. Schadensfälle einzudämmen
und unter Kon trolle zu bringen,
sodass die Folgen mög lichst
gering gehalten und Schäden
für Men schen, natürliche Le-
bensgrundlagen und Sa chen
begrenzt werden können,

2. Maßnahmen zum Schutz von
Menschen und natürlichen Le-
bensgrundlagen vor den Fol -
gen schwerer Unfälle einzulei-
ten,

3. notwendige Informationen an
die Öffentlich keit sowie betrof-
fene Behörden oder Dienst -
stellen in dem betreffenden
Gebiet weiter zugeben,

4. Aufräumarbeiten und Maßnah-
men zur Wie derherstellung der
natürlichen Lebens grundlagen
nach einem schweren Unfall
einzuleiten.“

b) Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Betreiberin oder der
Betreiber eines Be triebsbereichs
hat der unteren Katastrophen-
schutz behörde die für die Erstel-
lung externer Notfall pläne erfor-
derlichen Informationen vor der
erstma ligen Inbetriebnahme zu
übermitteln.“
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c) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte
„für die Gefah renabwehr -
planung zuständigen Behör-
den haben die von ihnen“
durch „untere Katast rophen -
schutzbehörde hat die von
ihr“ er setzt.

bb) Folgender Satz wird ange-
fügt:

„Werden externe Notfallplä-
ne nach der Über prüfung
geändert oder aktualisiert,
sind sie erneut nach Abs. 4
auszulegen.“

d) In Abs. 6 werden die Worte „für
die Gefahrenab wehrplanung zu-
ständige Behörde“ durch „untere
Katastrophenschutzbehörde“ er-
setzt.

40. Nach § 48 wird als § 48a eingefügt:

„§ 48a

Externe Notfallpläne für Abfall -
entsorgungseinrichtun gen

Für die unter Art. 6 der Richtlinie
2006/21/EG des Eu ropäischen Parla-
ments und des Rates vom 15. März
2006 über die Bewirtschaftung von
Abfällen aus der mineralgewinnen-
den Industrie und zur Änderung der
Richtlinie 2004/35/EG (ABl. EU Nr. L
102 S. 15) fallenden Abfallentsor-
gungs einrichtungen der Katego rie A
gilt § 48 Abs. 1 bis 5 entsprechend.“

41. § 54 erhält folgende Fassung:

a) Der bisherige Wortlaut wird
Abs. 1, dem folgende Sätze ange-
fügt werden:

„Bei Einsätzen der Feuerwehr
oder des Katastro phenschutzes
hat die Zentrale Leitstelle eine un-
ter stützende Funktion für die
technische Einsatzlei tung nach
§ 43 Abs. 1 Satz 2 und die Katas -
trophen schutzbehörde nach § 43
Abs. 5 Satz 2. Sie ist an die Ent-
scheidungen der technischen Ein-
satzleitung oder der Katastrophen-
schutzbehörde gebunden.“

b) Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Die Zentrale Leitstelle
nimmt für den Katas tro phenschutz
die Aufgaben der Informations-
und Kommunikationszentrale
wahr. § 60 Abs. 1 Satz 1 in Verbin-
dung mit § 2 Abs. 1 bleibt un-
berührt.“

42. § 55 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Angabe „vom
11. November 1986 (GVBl. I
S. 431), zuletzt geändert durch
Ge setz vom 5. November 1998
(GVBl. I S. 421), in der jeweils gel-
tenden Fassung“ durch „in der
Fas sung vom 7. Januar 1999
(GVBl. I S. 98)“ ersetzt.

b) Abs. 6 wird aufgehoben.

43. In § 56 Satz 2 wird nach dem Wort
„Vertreterinnen“ das Wort „oder“
durch „und“ ersetzt.

44. § 58 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fas-
sung:

„(1) Der Kreisausschuss zieht bei
Ausübung seiner Auf sichtsfunktion in
brandschutztechnischen Angele gen -
heiten die Kreisbrandinspektorin oder
den Kreis brandinspektor heran.

(2) Für die Aufsicht über die Ge-
meinden und Land kreise in Angele-
genheiten des Brandschutzes und der
Allgemeinen Hilfe gelten die Bestim-
mungen des Sie benten Teils der Hes-
sischen Gemeindeordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 
7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 15. No-
vember 2007 (GVBl. I S. 757), in der
jeweils geltenden Fassung, und des 
§ 54 der Hessischen Land kreis -
ordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 7. März 2005 (GVBl. I
S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 21. Juli 2006 (GVBl. I S. 394), in
der je weils geltenden Fassung, ent-
sprechend.“

45. § 61 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die
Worte „bei Einsatz“ gestrichen.

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Gemeinde ist berech-
tigt, Ersatz der der Feuer wehr bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben ent -
standenen Kosten zu verlangen

1. von der Brandstifterin oder
dem Brandstif ter, die oder der
nicht selbst Geschädigte oder
Geschädigter ist,

2. von der Geschädigten oder
dem Geschädig ten, wenn sie
oder er den Einsatz der Feu -
erwehr vorsätzlich oder grob
fahrlässig ver ursacht hat,

3. von der Fahrzeughalterin oder
dem Fahrzeug halter oder der
Fahrzeugführerin oder dem
Fahrzeugführer, wenn der
Brand beim Betrieb von Kraft-,
Schienen-, Luft- oder Wasser-
fahrzeugen entstanden ist; § 7
Abs. 2 Satz 2 des Hessischen
Gesetzes über die öffentliche
Sicherheit und Ordnung in der
Fassung vom 14. Januar 2005
(GVBl. I S. 14), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 19. Novem-
ber 2008 (GVBl. I S. 970), gilt
entsprechend,

4. von der Betreiberin oder dem
Betreiber, wenn der Einsatz der
Feuerwehr bei einer Anlage
mit besonderem Gefahrenpo-
tenzial erforderlich geworden
ist,

5. von der Betreiberin oder dem
Betreiber von Gewerbe- oder
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Industriebetrieben für auf -
gewendete Sonderlöschmittel
bei Bränden in den Gewerbe-
und Industriebetrieben,

6. von der Person, die wider bes-
seres Wissen oder in grob fahr-
lässiger Unkenntnis der Tatsa-
chen die Feuerwehr alarmiert,

7. von der Eigentümerin oder
dem Eigentümer oder der Be-
sitzerin oder dem Besitzer einer
Brandmeldeanlage, wenn diese
Anlage einen Fehlalarm aus-
löst,

8. von der Person, die den Einsatz
der Feuer wehr durch nicht an-
gezeigtes, aber nach § 3 Abs. 5
Satz 1 der Verordnung über die
Be seitigung von pflanzlichen
Abfällen außer halb von Ab -
fallbeseitigungsanlagen vom
17. März 1975 (GVBl. I S. 48)
anzeige pflichtiges Verbrennen
von Abfällen verur sacht hat.“

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 erhält folgende Fas-
sung:

„Kostenpflichtig ist

1. die Person, deren Verhal-
ten die Leis tung erforder-
lich gemacht hat; § 6
Abs. 2 und 3 des Hessi-
schen Gesetzes über die
öffentliche Sicherheit und
Ordnung gilt entspre-
chend,

2. die Person, die die tatsäch-
liche Ge walt über eine Sa-
che oder ein Tier aus übt,
deren oder dessen Zustand
die Leistung erforderlich
gemacht hat, oder die Ei -
gentümerin oder der Ei-
gentümer einer solchen
Sache oder eines solchen
Tie res; § 7 Abs. 2 Satz 2
des Hessi schen Gesetzes
über die öffentliche Si -
cherheit und Ordnung gilt
entspre chend,

3. die Person, auf deren Ver-
langen oder in deren Inter-
esse die Leistung er bracht
wurde.“

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

d) Nach Abs. 4 wird als neuer Abs. 5
eingefügt:

„(5) Die Gemeinden können
Pauschalsätze für den Er satz der
der Feuerwehr bei der Erfüllung
ihrer Aufga ben nach Abs. 2 bis 4
entstandenen Kosten einschließ -
lich der Entgelterstattungen nach
§ 11 Abs. 8 Satz 1 und 5 und der
Aufwendungen für ehrenamtliche
Tä tigkeiten durch örtliche Ge-
bührenordnungen festlegen. § 10
Abs. 2 Satz 1 und 2 des Gesetzes
über kommu nale Abgaben vom

17. März 1970 (GVBl. I S. 225), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom
31. Januar 2005 (GVBl. I S. 54),
gilt entsprechend mit der Maßga-
be, dass bei der Erfüllung von
Pflichtaufgaben nach § 6 Abs. 1
und 2 eine Eigenbeteiligung der
Gemeinden an den Vorhaltekos -
ten vorzusehen ist, die die Vorteile
für die Allgemeinheit angemessen
berücksichtigt. Für be sondere
Härtefälle können Ausnahmere-
gelungen in den Gebührenord-
nungen vorgesehen werden.“

e) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6.

46. § 63 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „geän-
dert durch Gesetz vom 17. Dezem-
ber 1997 (BGBl. I S. 3039)“ durch
„zuletzt geändert durch Gesetz
vom 22. September 2005 (BGBl. I
S. 2809)“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Zahl „10“ durch
das Wort „zehn“ ersetzt.

47. § 65 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 3 wird die Angabe
„Abs. 5“ durch „Abs. 6“ er-
setzt.

bb) Nr. 5 erhält folgende Fassung:

„5. vollziehbaren Anordnun-
gen der Gesamt -
einsatzleitung oder der
technischen Einsatz -
leitung nach § 21 Abs. 1
Satz 1, § 42 Abs. 2 Satz 1,
§ 46 Abs. 1, 2 und 4 sowie
§ 49 nicht, nicht rechtzei-
tig oder nicht vollständig
nachkommt,“

cc) Nr. 8 erhält folgende Fassung:
„8. einer vollziehbaren An-

ordnung nach § 45 Abs. 1
oder 3 nicht, nicht recht-
zeitig oder nicht vollstän-
dig nachkommt,“

dd) Nach Nr. 8 werden als Nr. 9
bis 13 einge fügt:

„9. der Anzeige- und Hin-
weispflicht des § 45
Abs. 2 nicht unverzüglich
nach kommt,

10. den Duldungspflichten
des § 46 Abs. 4 zuwider-
handelt,

11. keine gegen Ausfall und
Miss brauch ge schützte
Verbindungen nach § 47
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 her-
stellt und unter hält,

12. einer vollziehbaren An-
ordnung der Ka -
tastrophenschutzbehörde
nach § 47 Abs. 1 Satz 1,
Satz 2 Nr. 2 und Abs. 2
nicht, nicht rechtzeitig
oder nicht voll ständig
nachkommt,
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13. der Katastrophenschutz-
behörde die für die Er-
stellung, Überprüfung,
Er pro bung und Überar-
beitung externer Not -
fallpläne erforderlichen
Informatio nen nach § 48
Abs. 3 und 5 sowie § 48a
nicht, nicht rechtzeitig
oder nicht voll ständig
übermittelt,“

ee) Die bisherige Nr. 9 wird
Nr. 14.

b) Abs. 2 und 3 erhalten folgende
Fassung:

„(2) Die Ordnungswidrigkeit
kann mit einer Geld buße bis zu
fünfzehntausend Euro und in den
Fäl len des Abs. 1 Nr. 2, 3 und 13
mit einer Geldbuße bis zu sechzig-
tausend Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im
Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des
Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten in der Fassung vom 19. Fe-
bruar 1987 (BGBl. I S. 603), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 7. Au-
gust 2007 (BGBl. I S. 1786), ist

1. in den Fällen des Abs. 1 Nr. 1,
6, 8 und 9 sowie des Abs. 1
Nr. 10, soweit Zwecke des
Brandschutzes und der Allge-
meinen Hilfe berührt sind, der
Gemeindevorstand,

2. in den Fällen des Abs. 1 Nr. 2
und 3 das Re gierungspräsi -
dium,

3. in den Fällen des Abs. 1 Nr. 4
die Gebiets körperschaft, der
die Aufgabe nach § 16 Abs. 1
übertragen wurde,

4. in den Fällen des Abs. 1 Nr. 5
und 14 die Ge bietskör per -
schaft, die die Gesamt -
einsatzleitung oder die techni-
sche Einsatz leitung wahrge-
nommen hat,

5. in den Fällen des Abs. 1 Nr. 7,
11 bis 13 so wie des Abs. 1
Nr. 10, soweit Zwecke des 
Katastrophenschutzes berührt
sind, die untere Katastrophen-
schutzbehörde.“

48. § 67 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 1 wird jeweils nach
dem Wort „Kreisbrandinspektorin-
nen“ das Wort „oder“ durch
„und“ ersetzt.

b) In Abs. 3 wird nach den Worten
„Kreisbrandinspek torinnen“ und
„Vertreterinnen“ das Wort „oder“
jeweils durch „und“ ersetzt.

49. § 68 wird aufgehoben.

50. In § 69 wird in Nr. 5 der Punkt durch
ein Komma er setzt und als Nr. 6 an-
gefügt:

„6. die Dienst- und Schutzkleidung
sowie die Dienstgrad- und Funk-
tionsbezeichnung und die Vor-
aussetzungen für die Erlangung
der Dienst grade und Funktio-
nen.“

51. In § 70 Satz 2 wird die Zahl „2009“
durch „2014“ er setzt.

Artikel 2

Die für den Brandschutz, die Allgemei-
ne Hilfe und den Ka tastrophenschutz zu-
ständige Ministerin oder der hierfür zu -
ständige Minister wird ermächtigt, das
Hessische Gesetz über den Brandschutz,
die Allgemeine Hilfe und den Katastro-
phen schutz in der sich aus Art. 1 dieses
Gesetzes ergebenden Fas sung mit neuem
Datum bekannt zu machen und dabei Un -
stimmigkeiten des Wortlauts zu beseiti-
gen.

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 18. November 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

K o c h d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B o u f f i e r
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D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Drittes Gesetz
zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes

zum Bundesausbildungsförderungsgesetz*)

Vom 24. November 2009

*) Ändert GVBl. II 73-5

Artikel 1

Das Hessische Ausführungsgesetz zum
Bundesausbildungsförderungsgesetz vom
23. Mai 1973 (GVBl. I S. 173), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 26. Oktober
1993 (GVBl. I S. 485), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Angabe „(BGBl. I
S. 645, 1680)“ durch „(BGBl. I 
S. 646, 1680)“ und die Angabe „zu-
letzt geändert durch Gesetz vom
13. September 1993 (BGBl. I
S. 1569)“ durch „zuletzt geändert
durch Gesetz vom 20. Dezember
2008 (BGBl. I S. 2846)“ ersetzt.

b) In Abs. 2 wird die Angabe „zuletzt
geändert durch Gesetz vom 24. Ju-
ni 1978 (GVBl. I S. 420)“ durch „zu-
letzt geändert durch Gesetz vom
21. März 2005 (GVBl. I S. 229)“ er-
setzt.

c) In Abs. 3 wird die Angabe „in § 1
Abs. 1 Nr. 6 der BAföG-Aus-
landszuständigkeitsverordnung vom
27. Oktober 1971 (BGBl. I S. 1669),
geändert durch Verordnung vom 
4. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2160),“
durch „in § 1 Abs. 1 Nr. 7 der Ver-
ordnung über die örtliche Zustän-

digkeit für Ausbildungsförderung
im Ausland vom 6. Januar 2004
(BGBl. I S. 42)“ ersetzt.

d) In Abs. 4 wird das Wort „Studen-
ten“ durch „Studierende“ ersetzt
und nach den Worten „an den
Hochschulen im Lande Hessen“
werden die Worte „und für Auszu-
bildende, die Ausbildungsförde-
rung wie Studierende an Hoch-
schulen erhalten können,“ einge-
fügt.

2. § 5 wird aufgehoben.

3. In § 6 werden die Worte „der Staats-
kasse Bad Hersfeld“ durch „dem Hes-
sischen Competence Center“ ersetzt.

4. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fas-
sung:

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Es tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2014 außer Kraft.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 24. November 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  

K o c h f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

K ü h n e - H ö r m a n n
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D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes 

zum Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz*)

Vom 24. November 2009

*) Ändert GVBl. II 73-14

Artikel 1

Das Hessische Ausführungsgesetz zum
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
vom 25. September 1996 (GVBl. I S. 383)
wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 wird die Angabe „vom
23. April 1996 (BGBl. I S. 623)“ durch
„in der Fassung vom 18. Juni 2009
(BGBl. I S. 1323, 1794), geändert durch
Gesetz vom 7. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 1707),“ ersetzt.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „eine
Pauschale von 250 Deutsche Mark
für jeden Antrag für einen Zeitraum
von jeweils einem Jahr“ durch „ei-
ne pauschale Geldleistung“ ersetzt.

b) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Einzelheiten werden durch eine
Leistungsvereinbarung nach § 9
Abs. 3 des Gesetzes über die Stu-
dentenwerke bei den Hochschulen
des Landes Hessen vom 26. Juni
2006 (GVBl. I S. 345) geregelt.“

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fas-
sung:

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Es tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2014 außer Kraft.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010
in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 24. November 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  

K o c h f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

K ü h n e - H ö r m a n
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Artikel 1

Das Hessische Gesetz zum Abbau der
Fehlsubventionierung im Wohnungswe-
sen vom 5. Juni 1996 (GVBl. I S. 262), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 6. Mai
2005 (GVBl. I S. 304), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Text wird Abs. 1.

b) Folgender Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Für die Vollstreckung von
Leistungsbescheiden, mit denen
Ausgleichszahlungen für die von
der Deutschen Bundespost mit
Wohnungsfürsorgemitteln geförder-
ten Wohnungen festgesetzt werden,
sind die Finanzämter zuständig, in
deren Bezirk sich die ausgleichs-
pflichtige Wohnung befindet. Dem

Finanzamt ist ein Kostenbeitrag von
zehn vom Hundert des beizutrei-
benden Betrages zu zahlen, mindes-
tens jedoch 25 Euro, wenn mit der
sachlichen Bearbeitung der Voll -
stre ckungsangelegenheit begonnen
wurde. Ein Kostenbeitrag von mehr
als 50 Euro kann nur bei Nachweis
eines den Normalfall übersteigen-
den Verwaltungsaufwands erhoben
werden. Uneinbringliche Vollstre -
ckungskosten (Gebühren und Aus-
lagen) sind zu ersetzen.“

2. In § 17 wird die Angabe „31. Dezem-
ber 2009“ durch die Angabe „30. Juni
2011“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Viertes Gesetz
zur Änderung des Hessischen Gesetzes zum Abbau der Fehlsubventionierung 

im Wohnungswesen*)

Vom 24. November 2009

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 24. November 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

K o c h f ü r  W i r t s c h a f t ,  Ve r k e h r  u n d
L a n d e s e n t w i c k l u n g

P o s c h

*) Ändert GVBl. II 362-63
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§ 1

Aufnahmepflicht

Die Landkreise und kreisfreien Städte
sind verpflichtet, Personen sowie deren
Angehörige nach § 4 und § 7 Abs. 2 des
Bundesvertriebenengesetzes in der Fas-
sung vom 10. August 2007 (BGBl. I 
S. 1903), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 6. Juli 2009 (BGBl. I S. 1694), die
nach § 8 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 des
Bundesvertriebenengesetzes auf das
Land Hessen verteilt worden sind, ent-
sprechend der Aufnahmequote nach § 2
aufzunehmen und unterzubringen.

§ 2

Aufnahmequote

Die Landesregierung bestimmt durch
Rechtsverordnung die Aufnahmequote
der Landkreise und kreisfreien Städte,
insbesondere unter Berücksichtigung der
Einwohnerzahl.

§ 3

Zuweisung

(1) Das Regierungspräsidium Darm-
stadt weist die in § 1 genannten Personen
den Landkreisen und kreisfreien Städten
zu.

(2) Klagen gegen die Zuweisungen
nach Abs. 1 haben keine aufschiebende
Wirkung.

§ 4

Vorläufige Unterbringung

(1) Eine vorläufige Unterbringung der
Personen nach § 1 hat zu erfolgen, solan-
ge diese nicht in der Lage sind, dauerhaft
eine eigene Wohnung zu beziehen. Die
vorläufige Unterbringung kann in Über-
gangswohnheimen oder anderen geeig-
neten Unterkünften erfolgen, die einen
menschenwürdigen Aufenthalt ohne ge-
sundheitliche Beeinträchtigung gewähr-
leisten. Ein Anspruch auf Unterbringung
in einer bestimmten Unterkunft besteht
nicht.

(2) Die Landkreise und kreisfreien
Städte können sich als Betreiber der Un-
terkünfte nach Abs. 1 Satz 2 Dritter be-
dienen. Mit der Aufnahme in eine Unter-
kunft nach Abs. 1 Satz 2 wird zwischen
der aufgenommenen Person und dem
Träger der Einrichtung ein öffentlich-
rechtliches Nutzungsverhältnis auf be-
grenzte Zeit begründet.

(3) Der Träger einer Unterkunft nach
Abs. 1 Satz 2 ist berechtigt, die zur Auf-

rechterhaltung der Ordnung notwendigen
Anordnungen auf der Grundlage einer
Hausordnung zu treffen.

§ 5

Fördereinrichtung für junge 
Zugewanderte

Personen nach § 1 können zum Erwerb
der allgemeinen Hochschulreife in einem
zweijährigen Sonderlehrgang in der Hes-
sischen Fördereinrichtung für junge Zu-
gewanderte in Hasselroth untergebracht
werden. In diesem Fall gilt § 6 entspre-
chend.

§ 6

Gebühren für die vorläufige 
Unterbringung

(1) Für die Unterbringung nach § 4
Abs. 1 Satz 2 erhebt der Träger für die
Unterkunft und Heizung Gebühren. Die
Gebühren sind für den laufenden Monat
jeweils am letzten Tag und bei Beendi-
gung des Nutzungsverhältnisses sofort
fällig. 

(2) Die für die Verteilung von Spätaus-
siedlern zuständige Ministerin oder der
hierfür zuständige Minister bestimmt
durch Rechtsverordnung im Einverneh-
men mit der Ministerin oder dem Minister
der Finanzen und der Ministerin oder
dem Minister des Innern und für Sport die
Höhe der Gebühren nach Abs. 1. In der
Rechtsverordnung nach Satz 1 kann be-
stimmt werden, unter welchen Vorausset-
zungen und in welcher Höhe eine Ge-
bührenermäßigung gewährt werden
kann.

(3) Die sich aus der Rechtsverordnung
nach Abs. 2 ergebende Gebühr verdop-
pelt sich, wenn eine untergebrachte Per-
son eine angebotene zumutbare Woh-
nung ohne ausreichenden Grund ablehnt. 

(4) Von der Entrichtung der Gebühren
sind Personen befreit, die nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch vom 
24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954,
2955), zuletzt geändert durch Gesetz vom
17. Juli 2009 (BGBl. I S. 1990), oder nach
dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022,
3023), zuletzt geändert durch Gesetz vom
30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2495), bedürftig
sind.

§ 7

Beendigung des Nutzungsverhältnisses

(1) Ein Nutzungsverhältnis nach § 4
Abs. 2 Satz 2 und § 5 kann aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung einer Frist aufge-

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
über die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlerinnen 

und Spätaussiedlern*)

Vom 24. November 2009

*) GVBl. II 32-52
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löst werden, insbesondere wenn die un-
tergebrachte Person

1. wiederholt eine zumutbare Wohnung
ohne ausreichenden Grund ablehnt,

2. schwerwiegend gegen eine Anord-
nung nach § 4 Abs. 3 verstößt,

3. eine Gebühr nach § 6 Abs. 1 nicht ent-
richtet oder

4. sich einer erforderlichen Einweisung
in ein anderes Übergangswohnheim
oder einer anderen geeigneten Unter-
kunft oder einer erforderlichen Verle-
gung innerhalb der Einrichtung wider-
setzt.

(2) Das Nutzungsverhältnis erlischt,
wenn sich die untergebrachte Person län-
ger als zwei Wochen ununterbrochen oh-
ne Abmeldung außerhalb der Einrichtung
aufhält.

§ 8

Aufsicht

(1) Die Landkreise und kreisfreien
Städte nehmen die Aufgaben nach die-
sem Gesetz zur Erfüllung nach Weisung
wahr. Die Fachaufsichtsbehörden können
allgemeine Weisungen erteilen.

(2) Fachaufsichtsbehörde der Landes-
hauptstadt Wiesbaden und der Stadt

Frankfurt am Main ist die für die Vertei-
lung von Spätaussiedlern zuständige Mi-
nisterin oder der hierfür zuständige Mi -
nis ter. Fachaufsichtsbehörde der Land-
kreise und der übrigen kreisfreien Städte
ist das Regierungspräsidium. Oberste
Fachaufsichtsbehörde ist die für die Ver-
teilung von Spätaussiedlern zuständige
Ministerin oder der hierfür zuständige
Minister.

§ 9

Erstattung von Aufwendungen

Die den Landkreisen und kreisfreien
Städten entstehenden Aufwendungen für
die Aufnahme, Unterbringung und Be-
treuung von Personen nach § 1 werden
vom Land durch eine einmalige Pauscha-
le je zugewiesene Person in Höhe von
2 700 Euro erstattet.

§ 10

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 2 und § 6 Abs. 2 treten am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Im Übrigen tritt
dieses Gesetz am 1. Januar 2010 in Kraft.
Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2014
außer Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 24. November 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

K o c h f ü r  A r b e i t ,  F a m i l i e  u n d  
G e s u n d h e i t

B a n z e r
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Verordnung 
über Zuständigkeiten in beamtenrechtlichen Personalangelegenheiten 

im Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums der Finanzen*)

Vom 5. November 2009

*) GVBl. II 320-188

Inhaltsübersicht

ERSTER ABSCHNITT

Zuständigkeiten nach dem 
Beamtenstatusgesetz und dem 
Hessischen Beamtengesetz §§ 1 bis 3

ZWEITER ABSCHNITT

Zuständigkeiten nach 
laufbahnrechtlichen Vorschriften § 4

DRITTER ABSCHNITT

Zuständigkeiten nach der 
Hessischen Beihilfenverordnung § 5

VIERTER ABSCHNITT

Zuständigkeiten nach der 
Dienstjubiläumsverordnung § 6

FÜNFTER ABSCHNITT

Zuständigkeiten nach der 
Hessischen Urlaubsverordnung § 7

SECHSTER ABSCHNITT

Zuständigkeiten in Besoldungs-
angelegenheiten §§ 8 und 9

SIEBTER ABSCHNITT

Zuständigkeiten nach dem 
Hessischen Reisekostengesetz 
und dem Hessischen Umzugs-
kostengesetz §§ 10 bis 12

ACHTER ABSCHNITT

Zuständigkeiten nach dem 
Hessischen Disziplinargesetz § 13

NEUNTER ABSCHNITT

Zuständigkeiten nach der 
Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für die Steuer-
beamten §§ 14 und 15

ZEHNTER ABSCHNITT

Zuständigkeiten für die Ent-
scheidung über Widersprüche § 16

ELFTER ABSCHNITT

Schlussvorschriften §§ 17 und 18

Aufgrund

1. des § 71 Abs. 2 in Verbindung mit 
§ 66 Abs. 1 des Bundesbesoldungsge-
setzes in der Fassung vom 6. August
2002 (BGBl. I S. 3022) in der am 
31. August 2006 geltenden Fassung

verordnet die Landesregierung,

2. des § 12 Abs. 1 Satz 2 bis 5 des Hessi-
schen Beamtengesetzes in der Fas-
sung vom 11. Januar 1989 (GVBl. I 
S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 5. März 2009 (GVBl. I S. 95), in
Verbindung mit § 1 Abs. 3 und § 2
Abs. 2 der Ernennungsverordnung
vom 22. Januar 1991 (GVBl. I S. 25),
zuletzt geändert durch Verordnung
vom 6. Dezember 2005 (GVBl. I 
S. 802),

3. des § 15 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung
mit § 233a, des § 30 Abs. 1 Satz 2, des
§ 39 Abs. 3 Satz 1, des § 51a Abs. 4
Satz 1 in Verbindung mit § 56 Abs. 1
Satz 1, des § 74 Abs. 1, des § 78 
Abs. 1 Satz 1, des § 79 Abs. 5, des 
§ 83a Abs. 3 Satz 2, des § 84 Abs. 1
Satz 2 und des § 97 Abs. 4 Satz 1 des
Hessischen Beamtengesetzes,

4. des § 81 Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 233a des Hessischen Beamtengeset-
zes und § 7 Abs. 1 Satz 1 der Ne-
bentätigkeitsverordnung in der Fas-
sung vom 21. September 1976
(GVBl. I S. 403), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 25. November 1998
(GVBl. I S. 492),

5. des § 17 Abs. 1 des Hessischen Beam-
tengesetzes, des § 25 der Hessischen
Laufbahnverordnung vom 18. Dezem-
ber 1979 (GVBl. I S. 266), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 5. März
2009 (GVBl. I S. 95), und des § 3 
Abs. 1 Satz 5 der Hessischen Verord-
nung über die Beamten in Laufbah-
nen besonderer Fachrichtungen vom
22. Oktober 1990 (GVBl. I S. 581), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
5. März 2009 (GVBl. I S. 95),

6. des § 92 Abs. 2 Satz 5 des Hessischen
Beamtengesetzes in Verbindung mit 
§ 17 Abs. 5 Satz 2 der Hessischen Bei-
hilfenverordnung in der Fassung vom
5. Dezember 2001 (GVBl. I S. 482,
491, 564), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 7. November 2006
(GVBl. I S. 561),

7. des § 96 Satz 2 des Hessischen Beam-
tengesetzes in Verbindung mit § 2
Abs. 3 Satz 1 der Dienstjubiläumsver-
ordnung vom 11. Mai 2001 (GVBl. I 
S. 251), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 5. März 2009 (GVBl. I S. 95),

8. des § 106 Abs. 2 des Hessischen Be-
amtengesetzes und des § 15 Abs. 1
der Hessischen Urlaubsverordnung
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vom 12. Dezember 2006 (GVBl. I 
S. 671),

9. des § 8a Satz 2 des Hessischen Besol-
dungsgesetzes in der Fassung vom
25. Februar 1998 (GVBl. I S. 50), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
1. Oktober 2008 (GVBl. I S. 844), auch
in Verbindung mit § 1 Abs. 7 des Ge-
setzes über die Bezüge der Mitglieder
der Landesregierung vom 27. Juli
1993 (GVBl. I S. 339), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 15. Dezember
2004 (GVBl. I S. 442),

10. des § 11 Abs. 2 Satz 1 und des § 28a
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2 des
Hessischen Reisekostengesetzes in
der Fassung vom 27. August 1976
(GVBl. I S. 390), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 17. Oktober 2005
(GVBl. I S. 674),

11. des § 14 des Hessischen Umzugskos -
tengesetzes vom 26. Oktober 1993
(GVBl. I S. 464), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 21. März 2005
(GVBl. I S. 218),

12. des § 37 Abs. 5, des § 38 Abs. 2 Satz 2,
des § 47 Abs. 1 Satz 2, des § 83 Abs. 3
Satz 2 und Abs. 4 Satz 5 und des § 89
Satz 2 des Hessischen Disziplinarge-
setzes vom 21. Juli 2006 (GVBl. I 
S. 394), geändert durch Gesetz vom 
5. März 2009 (GVBl. I S. 95),

13. des § 8 des Steuerbeamten-Ausbil-
dungsgesetzes in der Fassung vom
29. Oktober 1996 (BGBl. I S. 1578),
geändert durch Gesetz vom 23. Juli
2002 (BGBl. I S. 2715), des § 11 Abs. 5,
des § 34 Abs. 1 Satz 2, des § 35 Abs. 1
Satz 1, des § 35 Abs. 2 Satz 2, des
§ 42 Abs. 3 und des § 47 Abs. 4 Satz 1
der Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für die Steuerbeamten in der
Fassung vom 29. Oktober 1996
(BGBl. I S. 1582), geändert durch Ver-
ordnung vom 29. Juli 2002 (BGBl. I 
S. 2917),

14. des § 54 Abs. 3 Satz 2 des Beamten-
statusgesetzes vom 17. Juni 2008
(BGBl. I S. 1010), geändert durch Ge-
setz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I 
S. 160),

verordnet der Minister der Finanzen, so-
weit Befugnisse nach § 1 Abs. 3 der Er-
nennungsverordnung übertragen werden,
im Einvernehmen mit dem Minister des
Innern und für Sport:

ERSTER ABSCHNITT

Zuständigkeiten nach dem Beamten-
statusgesetz und dem Hessischen 

Beamtengesetz

§ 1

(1) Der Oberfinanzdirektion Frankfurt
am Main,
der Hessischen Zentrale für Datenverar-
beitung,
der Hessischen Bezügestelle,
dem Landesbetrieb Hessisches Immobili-
enmanagement und

dem Landesbetrieb Hessisches Baumana-
gement

wird, soweit in Abs. 2 und 3 nichts ande-
res bestimmt ist, für ihren Geschäftsbe-
reich die Befugnis übertragen,

1. Beamtinnen und Beamte des einfa-
chen, mittleren und gehobenen Diens -
tes

a) zu ernennen und Ernennungen
nach § 12 des Beamtenstatusgeset-
zes zurückzunehmen,

b) nach den §§ 28 bis 30 des Hessi-
schen Beamtengesetzes und nach
den §§ 14 und 15 des Beamtensta-
tusgesetzes abzuordnen und zu ver-
setzen sowie nach § 30 Abs. 2 Satz 2
des Hessischen Beamtengesetzes
und nach § 14 Abs. 4 Satz 1 und 
§ 15 Abs. 3 Satz 1 des Beamtensta-
tusgesetzes das Einverständnis zu
deren Abordnung und Versetzung
in ihren Geschäftsbereich zu er-
klären,

c) nach § 39 Abs. 3 Satz 1 des Hessi-
schen Beamtengesetzes zu ent-
scheiden, ob die Voraussetzungen
des § 22 Abs. 1 bis 3 des Beamten-
statusgesetzes vorliegen, und den
Tag der Beendigung des Beamten-
verhältnisses festzustellen,

d) nach § 23 des Beamtenstatusgeset-
zes zu entlassen,

e) nach den §§ 26 bis 28 des Beamten-
statusgesetzes und den §§ 51 bis 56
des Hessischen Beamtengesetzes in
den Ruhestand zu versetzen und
Maßnahmen nach § 27 des Beam-
tenstatusgesetzes in Verbindung
mit § 51a des Hessischen Beamten-
gesetzes sowie nach § 29 des Be-
amtenstatusgesetzes in Verbindung
mit § 54 des Hessischen Beamten-
gesetzes zu treffen,

f) nach den §§ 85b und 85f des Hessi-
schen Beamtengesetzes über Anträ-
ge auf Teilzeitbeschäftigung und
Beurlaubung zu entscheiden,

g) nach § 97 Abs. 4 des Hessischen
Beamtengesetzes entlassenen Be-
amtinnen und Beamte die Führung
der Amtsbezeichnung mit dem Zu-
satz „außer Dienst (a.D.)“ zu erlau-
ben,

h) nach § 49 der Landeshaushaltsord-
nung in Planstellen einzuweisen
und deren Personalhauptakten zu
führen,

2. Beamtinnen und Beamte des höheren
Dienstes nach § 28 des Hessischen Be-
amtengesetzes und nach § 14 des Be-
amtenstatusgesetzes für Ausbildungs-
und Fortbildungszwecke abzuordnen,

3. a) nach § 74 Abs. 1 des Hessischen
Beamtengesetzes in Verbindung
mit § 39 des Beamtenstatusgesetzes
Beamtinnen und Beamten aus
zwingenden dienstlichen Gründen
die Führung der Dienstgeschäfte zu
verbieten,
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b) nach § 84 Abs. 1 Satz 1 des Hessi-
schen Beamtengesetzes die Zustim-
mung zur Annahme von Belohnun-
gen oder Geschenken bis zum Wert
von 75 Euro im Einzelfall zu ertei-
len,

c) nach § 85a des Hessischen Beam-
tengesetzes über Anträge der Be-
amtinnen und Beamten auf Teilzeit-
beschäftigung und Beurlaubung zu
entscheiden.

Die Befugnisse nach Satz 1 Nr. 1 Buchst. a
bis d werden auch für Beamtinnen und
Beamte im Vorbereitungsdienst übertra-
gen.

(2) Den Finanzämtern wird für ihren
Geschäftsbereich die Befugnis übertra-
gen, nach § 85a des Hessischen Beamten-
gesetzes über Anträge der Beamtinnen
und Beamten auf Teilzeitbeschäftigung
und Beurlaubung zu entscheiden.

(3) Für die Leiterinnen und Leiter der
in Abs. 1 genannten Behörden bleiben
die Befugnisse nach Abs. 1 Nr. 2 und 3
dem Ministerium der Finanzen vorbehal-
ten. Für die Befugnisse nach Abs. 1 Nr. 3
Buchst. a und c gilt dieser Vorbehalt auch
für die Leiterinnen und Leiter der Finanz -
ämter, der Regionalniederlassungen des
Landesbetriebs Hessisches Baumanage-
ment und der Niederlassungen des Lan-
desbetriebs Hessisches Immobilienmana-
gement.

§ 2

(1) Den in § 1 Abs. 1 genannten Behör-
den wird, soweit in Abs. 2 bis 4 nichts an-
deres bestimmt ist, für ihren Geschäftsbe-
reich die Befugnis übertragen,

1. nach § 78 Abs. 1 des Hessischen Be-
amtengesetzes die Übernahme und
Fortführung einer Nebentätigkeit im
öffentlichen Dienst anzuordnen,

2. nach § 79 Abs. 5 des Hessischen Be-
amtengesetzes die Übernahme einer
Nebentätigkeit zu genehmigen,

3. nach § 81 Abs. 1 des Hessischen Be-
amtengesetzes in Verbindung mit § 7
Abs. 1 der Nebentätigkeitsverordnung
das Nutzungsentgelt im Einzelfall
nach Maßgabe der allgemeinen Festle-
gungen der obersten Dienstbehörde
festzusetzen,

4. nach § 83a Abs. 2 und 3 des Hessi-
schen Beamtengesetzes Ruhestands-
beamtinnen und Ruhestandsbeamten
sowie früheren Beamtinnen und Be-
amten eine Beschäftigung oder Er-
werbstätigkeit zu untersagen.

(2) Anordnungen und Genehmigungen
nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 bedürfen der vor-
herigen Zustimmung des Ministeriums
der Finanzen, wenn die Entgelte und
geldwerten Vorteile

1. aus genehmigungspflichtigen Ne-
bentätigkeiten im Kalenderjahr dreißig
vom Hundert der Jahresdienstbezüge
der Beamtin oder des Beamten bei
Vollzeitbeschäftigung übersteigen oder

voraussichtlich übersteigen werden
oder

2. unter Berücksichtigung aller durch die
Beamtin oder den Beamten ausgeüb-
ten genehmigungs- und anzeigepflich-
tigen Nebentätigkeiten den Betrag von
15 000 Euro im Kalenderjahr überstei-
gen oder voraussichtlich übersteigen
werden.

(3) Den Finanzämtern und dem Studi-
enzentrum der Finanzverwaltung und
Jus tiz Rotenburg an der Fulda werden für
ihren Geschäftsbereich die Befugnisse
nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 übertragen, wenn
die Entgelte und geldwerten Vorteile für
die Nebentätigkeit im Einzelfall bei ein-
maliger oder laufender Zahlung und un-
ter Berücksichtigung aller ausgeübten ge-
nehmigungs- und anzeigepflichtigen Ne-
bentätigkeiten den Betrag von 7 500 Euro
im Kalenderjahr nicht übersteigen oder
voraussichtlich nicht übersteigen werden.

(4) Für die Leiterinnen und Leiter der
in Abs. 1 genannten Behörden bleiben
die Befugnisse nach Abs. 1 dem Ministe-
rium der Finanzen vorbehalten.

§ 3

Der Oberfinanzdirektion Frankfurt am
Main wird für den Geschäftsbereich des
Ministeriums der Finanzen die Befugnis
übertragen,

1. nach § 45 des Beamtenstatusgesetzes
über Anträge auf Ersatz von Sachschä-
den außerhalb der Unfallfürsorge nach
dem Beamtenversorgungsgesetz zu
entscheiden,

2. nach § 103 des Hessischen Beamten-
gesetzes auf den Dienstherrn überge-
gangene Schadenersatzansprüche bei
der Verletzung oder Tötung von Beam-
tinnen und Beamten oder einer ihrer
Angehörigen im Sinne der vorgenann-
ten Regelung geltend zu machen, so-
weit es sich nicht um Versorgungsbe-
rechtigte handelt.

ZWEITER ABSCHNITT

Zuständigkeiten nach 
laufbahnrechtlichen Vorschriften

§ 4

Den in § 1 Abs. 1 genannten Behörden
wird für ihren Geschäftsbereich die Be-
fugnis übertragen,

1. für Beamtinnen und Beamten des ein-
fachen, mittleren und gehobenen
Dienstes

a) nach § 3 Abs. 6 der Hessischen
Laufbahnverordnung die Probezeit
zu verlängern,

b) nach § 10 Abs. 1 Satz 3 des Hessi-
schen Beamtengesetzes in Verbin-
dung mit § 3 Abs. 5 der Hessischen
Laufbahnverordnung Tätigkeiten
auf die Probezeit anzurechnen,
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c) nach § 8 Abs. 3 Satz 1 der Hessi-
schen Laufbahnverordnung den
Vorbereitungsdienst zu verlängern,

d) nach § 8 Abs. 4 Satz 1 und 2 der
Hessischen Laufbahnverordnung
Tätigkeiten auf den Vorbereitungs-
dienst anzurechnen,

2. nach § 8 Abs. 5 der Hessischen Lauf-
bahnverordnung Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern, die sich mindes -
tens zwei Jahre ununterbrochen im öf-
fentlichen Dienst bewährt haben, diese
Zeit als Vorbereitungsdienst für eine
Laufbahn des einfachen Dienstes an-
zurechnen,

3. nach § 14 Abs. 1 der Hessischen Lauf-
bahnverordnung Beamtinnen und Be-
amte des einfachen Dienstes zur Lauf-
bahn des mittleren Dienstes zuzulas-
sen,

4. nach § 16 Abs. 1 der Hessischen Lauf-
bahnverordnung Beamtinnen und Be-
amte des mittleren Dienstes zur Lauf-
bahn des gehobenen Dienstes dersel-
ben Fachrichtung zuzulassen,

5. nach § 3 Abs. 1 Satz 4 der Hessischen
Verordnung über die Beamten in Lauf-
bahnen besonderer Fachrichtungen
die Befähigung von Bewerberinnen
und Bewerbern für ihre Fachrichtung
für die Laufbahnen des mittleren und
gehobenen Dienstes festzustellen.

DRITTER ABSCHNITT

Zuständigkeiten nach der Hessischen
Beihilfenverordnung

§ 5

Dem Regierungspräsidium Kassel wird
für den Geschäftsbereich des Ministeri-
ums der Finanzen die Befugnis übertra-
gen,

1. nach § 17 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 und 2 der
Hessischen Beihilfenverordnung über
Anträge auf Gewährung von Beihilfen
zu entscheiden und

2. über Widersprüche gegen Entschei-
dungen nach Nr. 1 zu befinden.

VIERTER ABSCHNITT

Zuständigkeiten nach der Dienstju-
biläumsverordnung

§ 6

(1) Den in § 1 Abs. 1 genannten Behör-
den wird, soweit in Abs. 2 nichts anderes
bestimmt ist, für ihren Geschäftsbereich
die Befugnis übertragen, die Ehrung von
Beamtinnen und Beamten vorzunehmen,
die eine Dienstzeit von 25 oder 40 Jahren
vollendet haben.

(2) Die Ehrung der Leiterinnen und
Leiter der in § 1 Abs. 1 genannten Behör-
den bleibt dem Ministerium der Finanzen
vorbehalten.

FÜNFTER ABSCHNITT

Zuständigkeiten nach der Hessischen 
Urlaubsverordnung

§ 7

(1) Den in § 1 Abs. 1 genannten Behör-
den wird, soweit in Abs. 2 bis 4 nichts an-
deres bestimmt ist, für ihren Geschäftsbe-
reich die Befugnis übertragen,

1. Beamtinnen und Beamten des einfa-
chen, mittleren und gehobenen Diens -
tes nach § 15 Abs. 1 der Hessischen
Ur laubsverordnung bei Vorliegen ei-
nes wichtigen Grundes Sonderurlaub
ohne Besoldung bis zu drei Monaten
zu gewähren,

2. nach § 16 der Hessischen Urlaubsver-
ordnung Dienstbefreiung bis zu 25 Ar-
beitstagen im Kalenderjahr zu ge-
währen.

(2) Den Finanzämtern und dem Stu -
dienzentrum der Finanzverwaltung und
Justiz Rotenburg an der Fulda wird für
ihren Geschäftsbereich die Befugnis über -
tragen, nach § 16 der Hessischen Ur-
laubsverordnung Dienstbefreiung bis zu
15 Arbeitstagen im Kalenderjahr zu ge-
währen.

(3) Die Leiterinnen und Leiter der in 
§ 1 Abs. 1 genannten Behörden, die Leite-
rinnen und Leiter der Finanzämter und
die Direktorin oder der Direktor des Stu-
dienzentrums der Finanzverwaltung und
Justiz Rotenburg an der Fulda sind ab-
weichend von Abs. 1 und 2 nur befugt,
sich selbst bis zu fünf Arbeitstagen im Ka-
lenderjahr Dienstbefreiung zu gewähren.

SECHSTER ABSCHNITT

Zuständigkeiten in 
Besoldungsangelegenheiten

§ 8

Der Hessischen Bezügestelle wird, so-
weit in § 10 nichts anderes bestimmt ist,
für den Geschäftsbereich des Ministeri-
ums der Finanzen die Befugnis übertra-
gen,

1. das Besoldungsdienstalter festzuset-
zen,

2. die Besoldung und die Amtsbezüge
festzusetzen, zu berechnen und die
Zahlung anzuordnen,

3. besoldungsrechtliche Anpassungen
und strukturelle Besoldungsänderun-
gen durchzuführen,

4. die Sonderzahlungen und die vermö-
genswirksamen Leistungen festzuset-
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zen, zu berechnen und die Zahlung
anzuordnen,

5. nach § 12 Abs. 2 des Bundesbesol-
dungsgesetzes zuviel gezahlte Bezüge
und Sonderzahlungen zurückzufor-
dern und in diesem Zusammenhang
darüber zu entscheiden, ob

a) der Wegfall der Bereicherung zu
unterstellen ist,

b) Beträge bis zu 10 000 Euro befristet
und Beträge bis zu 5 000 Euro un-
befristet niedergeschlagen werden
sollen,

6. nach § 12 Abs. 2 Satz 3 des Bundesbe-
soldungsgesetzes aus Billigkeitsgrün-
den

a) von der Rückforderung ohne Rück-
sicht auf die Höhe der Überzahlung
bis zu 500 Euro im Einzelfall abzu-
sehen,

b) die Zahlung von Rückforderungs-
beträgen bis zu 2 500 Euro in bis zu
36 Monatsraten, von Rückforde-
rungsbeträgen bis zu 10 000 Euro in
bis zu 18 Monatsraten zuzulassen,

7. über Widersprüche gegen Entschei-
dungen nach Nr. 1 bis 5 zu befinden.

§ 9

Der Oberfinanzdirektion Frankfurt am
Main wird für ihren Geschäftsbereich die
Befugnis übertragen,

1. Anwärterbezüge nach § 66 des Bun-
desbesoldungsgesetzes zu kürzen,

2. nach § 12 Abs. 2 des Bundesbesol-
dungsgesetzes zuviel gezahlte Bezüge
und Sonderzahlungen zurückzufor-
dern, soweit die Überzahlung auf einer
Maßnahme nach Nr. 1 beruht oder An-
wärterbezüge wegen Nichterfüllung
von Auflagen nach § 59 Abs. 5 des
Bundesbesoldungsgesetzes zurückzu-
zahlen sind und in diesem Zusammen-
hang darüber zu entscheiden, ob

a) der Wegfall der Bereicherung zu
unterstellen ist,

b) Beträge bis zu 10 000 Euro befristet
und Beträge bis zu 5 000 Euro un-
befristet niedergeschlagen werden
sollen,

3. nach § 12 Abs. 2 Satz 3 des Bundesbe-
soldungsgesetzes aus Billigkeitsgrün-
den

a) von Rückforderungen nach Nr. 2
ohne Rücksicht auf die Höhe der
Überzahlung bis zu 500 Euro im
Einzelfall abzusehen,

b) die Zahlung von Rückforderungs-
beträgen nach Nr. 2 bis zu 2 500
Euro in bis zu 36 Monatsraten, von
Rückforderungsbeträgen bis zu
10 000 Euro in bis zu 18 Monatsra-
ten zuzulassen,

4. über Widersprüche gegen Entschei-
dungen nach Nr. 1 und 2 zu befinden.

SIEBTER ABSCHNITT

Zuständigkeiten nach dem Hessischen
Reisekostengesetz und dem Hessischen

Umzugskostengesetz

§ 10

(1) Das Ministerium der Finanzen ist
zuständig für die

1. Anordnung und Genehmigung von
Dienstreisen, Dienstgängen sowie Rei-
sen zur Fortbildung,

2. Anordnung und Genehmigung von
Auslandsdienstreisen, Reisen zur Fort-
bildung zu im Ausland gelegenen Or-
ten sowie Reisen zur Fortbildung, die
nicht überwiegend im dienstlichen In-
teresse liegen (§ 24 Abs. 4 Satz 1 des
Hessischen Reisekostengesetzes)

der Leiterinnen und Leiter der in § 1
Abs. 1 genannten Behörden und der Di-
rek torin oder dem Direktor des Studien-
zentrums der Finanzverwaltung und Jus -
tiz Rotenburg an der Fulda. Als allgemein
genehmigt gelten für sie und bei ihrer
Abwesenheit für die zu ihrer Vertretung
bestellten Personen

1. Dienstgänge,

2. Dienstreisen sowie Reisen zur Fortbil-
dung innerhalb des Landes Hessen,

3. Dienstreisen sowie Reisen zur Fortbil-
dung außerhalb des Landes Hessen
aber innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland bis zur Dauer von sieben
Kalendertagen,

4. Auslandsdienstreisen bis zur Dauer
von sieben Kalendertagen.

(2) Die in § 1 Abs. 1 genannten Behör-
den und das Studienzentrum der Finanz-
verwaltung und Justiz Rotenburg an der
Fulda sind zuständig für die 

1. Anordnung und Genehmigung von
Auslandsdienstreisen, Reisen zur Fort-
bildung zu im Ausland gelegenen Or-
ten sowie Reisen zur Fortbildung, die
nicht überwiegend im dienstlichen In-
teresse liegen (§ 24 Abs. 4 Satz 1 des
Hessischen Reisekostengesetzes),

2. Bewilligung von Tage- und Übernach-
tungsgeld nach § 11 Abs. 2 des Hessi-
schen Reisekostengesetzes über den
siebten Tag hinaus,

der Beamtinnen und Beamten ihres Ge-
schäftsbereichs.

(3) Die Oberfinanzdirektion Frankfurt
am Main ist zuständig für die

1. Anordnung und Genehmigung von
Dienstreisen, Dienstgängen sowie Rei-
sen zur Fortbildung,

2. Erteilung der Zustimmung nach § 2
Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über die
Reisekostenvergütung in besonderen
Fällen in der Fassung vom 14. Juni
1976 (GVBl. I S. 281), geändert durch
Verordnung vom 21. Dezember 1993
(GVBl. I S. 738), zu Dienstreisen inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland,
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die mit einem länger als fünf Tage
dauernden Urlaub verbunden werden
sollen,

der Leiterinnen und Leiter der Finanzäm-
ter. Als allgemein genehmigt gelten für
sie und bei ihrer Abwesenheit für die zu
ihrer Vertretung bestellten Personen

1. Dienstgänge,

2. Dienstreisen sowie Reisen zur Fortbil-
dung innerhalb des Landes Hessen,

3. Dienstreisen sowie Reisen zur Fortbil-
dung außerhalb des Landes Hessen
aber innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland bis zur Dauer von sieben
Kalendertagen.

§ 11

(1) Das Ministerium der Finanzen ist
zuständig für die Zusage der Umzugskos -
tenvergütung für die Beamtinnen und Be-
amten des höheren Dienstes seines Ge-
schäftsbereichs.

(2) Die in § 1 Abs. 1 genannten Behör-
den sind zuständig für die Zusage der
Umzugskostenvergütung für die Beamtin-
nen und Beamten des einfachen, mittle-
ren und gehobenen Dienstes ihres Ge-
schäftsbereichs.

(3) Die Oberfinanzdirektion Frankfurt
am Main ist für den Geschäftsbereich des
Ministeriums der Finanzen zuständig für
die

1. Gewährung der Umzugskostenvergü-
tung,

2. Verlängerung der Frist für einen Um-
zug über fünf Jahre hinaus um längs -
tens zwei Jahre nach § 2 Abs. 3 Satz 2
des Hessischen Umzugskostengeset-
zes,

3. Bewilligung von Ausnahmen für die
Rückzahlung der Umzugskostenvergü-
tung nach § 5 Abs. 3 Satz 2 des Hessi-
schen Umzugskostengesetzes,

4. Anerkennung einer Wohnung als vor-
läufige Wohnung nach § 11 Abs. 1 Satz 1
des Hessischen Umzugskostengeset-
zes,

5. Bewilligung von Trennungsgeld nach
§ 23 des Hessischen Reisekostengeset-
zes und § 12 des Hessischen Umzugs-
kostengesetzes,

6. Bewilligung von Trennungsreisegeld
über die ersten sieben Tage hinaus
nach § 3 Abs. 1 Satz 1 letzter Halbsatz
der Hessischen Trennungsgeldverord-
nung vom 21. Dezember 1993 (GVBl. I
S. 738), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 7. November 2006 (GVBl. I
S. 561).

(4) Dem Ministerium der Finanzen
bleiben die Befugnisse nach Abs. 3 für die
Beamtinnen und Beamten des Ministeri-
ums vorbehalten.

§ 12

Die Beschäftigungs- und Ausbildungs-
behörden sind, soweit in den §§ 11 und 12
nichts anderes bestimmt ist, zuständig für
die

1. Anordnung und Genehmigung von
Dienstreisen, Dienstgängen, Reisen
zur Fortbildung, die ausschließlich
oder überwiegend im dienstlichen In-
teresse liegen und Reisen zur Ausbil-
dung,

2. Erteilung der Zustimmung nach § 2
Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über die
Reisekostenvergütung in besonderen
Fällen zu Dienstreisen innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, die mit
einem länger als fünf Tage dauernden
Urlaub verbunden werden sollen,

3. Erteilung der Genehmigung zur
dienstlichen Benutzung eines privaten
Kraftfahrzeuges nach § 6 Abs. 1 des
Hessischen Reisekostengesetzes,

4. Gewährung von Trennungsgeld,
5. Erstattung von Auslagen nach § 1 Abs. 2

des Hessischen Reisekostengesetzes.

ACHTER ABSCHNITT

Zuständigkeiten nach dem Hessischen
Disziplinargesetz

§ 13

(1) Den Leiterinnen und Leitern der in
§ 1 Abs. 1 genannten Behörden sowie der
Direktorin oder dem Direktor des Studi-
enzentrums der Finanzverwaltung und
Justiz Rotenburg an der Fulda wird als
Dienstvorgesetzten für ihren Geschäftsbe-
reich die Befugnis übertragen,
1. nach § 37 Abs. 3 Nr. 1 des Hessischen

Disziplinargesetzes Kürzungen der
Dienstbezüge bis zum zulässigen
Höchstmaß vorzunehmen,

2. nach § 38 Abs. 2 Satz 1 des Hessischen
Disziplinargesetzes Disziplinarklage
zu erheben,

3. nach § 47 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen
Disziplinargesetzes über Widersprüche
zu befinden,

4. nach § 83 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4
Satz 4 des Hessischen Disziplinarge-
setzes Entscheidungen zum Unter-
haltsbeitrag zu treffen,

5. nach § 89 Satz 1 des Hessischen Diszi-
plinargesetzes die Disziplinarbefugnis-
se bei den Ruhestandsbeamtinnen und
Ruhestandsbeamten auszuüben.
(2) Vor dem Inkrafttreten dieser Ver-

ordnung eingeleitete Disziplinarverfahren
werden von den nunmehr nach dieser
Verordnung zuständigen Stellen weiter-
geführt.

NEUNTER ABSCHNITT

Zuständigkeiten nach der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für die Steuerbeamten

§ 14

Der Oberfinanzdirektion Frankfurt am
Main wird für ihren Geschäftsbereich die
Befugnis übertragen,
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1. nach § 11 der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für die Steuerbeamten
den Vorbereitungsdienst im Einzelfall
zu verlängern,

2. nach § 47 Abs. 4 Satz 1 der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für die
Steuerbeamten über Anträge auf Zuer-
kennung der Befähigung für die Lauf-
bahn des mittleren Dienstes zu ent-
scheiden.

§ 15

Dem Studienzentrum der Finanzver-
waltung und Justiz Rotenburg an der
Fulda wird für seinen Geschäftsbereich
die Befugnis übertragen,

1. nach § 34 Abs. 1 Satz 2 der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für die
Steuerbeamten die Mitglieder der Prü-
fungsausschüsse zu berufen und die
Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse
zu bestellen,

2. nach § 35 Abs. 1 Satz 1 der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für die
Steuerbeamten die Prüfungen organi-
satorisch zu leiten,

3. nach § 35 Abs. 2 Satz 2 der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für die
Steuerbeamten Personen, die nicht
dem Prüfungsausschuss angehören
und ein dienstliches Interesse haben,
die Anwesenheit in den mündlichen
Prüfungen mit Ausnahme der Beratun-
gen des Prüfungsausschusses allge-
mein oder im Einzelfall zu gestatten,

4. nach § 42 Abs. 3 der Ausbildungs- und
Prüfungsordnung für die Steuerbeam-
ten dem Prüfling Einsicht in seine Prü-
fungsarbeiten einschließlich der Be-
wertung zu gewähren.

ZEHNTER ABSCHNITT

Zuständigkeiten für die Entscheidung
über Widersprüche

§ 16

(1) Den in § 1 Abs. 1 genannten Behör-
den und dem Studienzentrum der Finanz-
verwaltung und Justiz Rotenburg an der
Fulda wird für ihren Geschäftsbereich die
Befugnis übertragen, über Widersprüche
in Verfahren nach § 54 Abs. 1 des Beam-
tenstatusgesetzes zu entscheiden, soweit
das Ministerium der Finanzen den Ver-
waltungsakt nicht selbst erlassen hat.

(2) Vorschriften, welche die Zuständig-
keiten für die Entscheidung über Wider-
sprüche abweichend regeln, bleiben un-
berührt.

ELFTER ABSCHNITT

Schlussvorschriften

§ 17

Es werden aufgehoben:

1. die Anordnung über Zuständigkeiten
nach der Dienstjubiläumsverordnung
(JVO) im Geschäftsbereich des Minis -
ters der Finanzen vom 21. März 1975
(GVBl. I S. 60)1),

2. die Anordnung über Zuständigkeiten
für die Entscheidung über Wider-
sprüche in Verfahren nach § 126 
Abs. 1 des Beamtenrechtsrahmenge-
setzes im Geschäftsbereich des Mi -
nis ters der Finanzen vom 23. Juni
1988 (GVBl. I S. 284)2),

3. die Anordnung über Zuständigkeiten
in Personalangelegenheiten der Be-
amten im Geschäftsbereich der Mi -
nis terin der Finanzen vom 27. Sep-
tember 1991 (GVBl. I S. 316)3),

4. die Anordnung über Zuständigkeiten
nach der Hessischen Laufbahnver-
ordnung im Geschäftsbereich des Mi-
nisters der Finanzen vom 21. März
1975 (GVBl. I S. 60)4),

5. die Anordnung über Zuständigkeiten
nach der Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für die Steuerbeamten im
Geschäftsbereich des Hessischen Mi-
nisters der Finanzen vom 26. Mai
1987 (GVBl. I S. 128)5),

6. die Anordnung über Zuständigkeiten
nach dem Hessischen Reisekostenge-
setz und dem Hessischen Umzugs -
kos tengesetz im Geschäftsbereich des
Ministers der Finanzen vom 3. Sep-
tember 1988 (GVBl. I S. 362)6),

7. die Verordnung über Zuständigkeiten
in Besoldungsangelegenheiten im
Geschäftsbereich des Ministeriums
der Finanzen vom 30. April 1996
(GVBl. I S. 169)7),

8. die Anordnung über Zuständigkeiten
nach der Hessischen Beihilfenverord-
nung im Geschäftsbereich des Hessi-
schen Ministeriums der Finanzen
vom 23. November 1997 (GVBl. I 
S. 410)8), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 17. Mai 2006 (GVBl. I 
S. 166),

9. die Anordnung über Zuständigkeiten
nach der Urlaubsverordnung für die
Beamten im Lande Hessen im Ge-
schäftsbereich des Ministers der Fi-
nanzen vom 21. März 1975 (GVBl. I 
S. 61)9),

10. die Anordnung über Zuständigkeiten
nach der Hessischen Disziplinarord-
nung im Geschäftsbereich des Minis -
ters der Finanzen vom 21. März 1975
(GVBl. I S. 62)10).

1) Hebt auf GVBl. II 320-60
2) Hebt auf GVBl. II 320-107
3) Hebt auf GVBl. II 320-119
4) Hebt auf GVBl. II 322-77
5) Hebt auf GVBl. II 322-99
6) Hebt auf GVBl. II 323-81
7) Hebt auf GVBl. II 323-119
8) Hebt auf GVBl. II 323-122
9) Hebt auf GVBl. II 324-14

10) Hebt auf GVBl. II 325-20
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§ 18

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2014 außer Kraft.

Wiesbaden, den 5. November 2009

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  d e r  F i n a n z e n

K o c h We i m a r
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Verwaltungskostenordnung 
für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst 

(VwKostO-MWK)*)1)

Vom 18. November 2009

*) GVBl. II 305-63
1) Nr. 124 der Anlage zu dieser Verordnung dient der Umset-

zung der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über
Dienstleis tungen im Binnenmarkt (ABl. EU Nr. L 376 S. 36).

2) Hebt auf GVBl. II 305-59

Aufgrund des § 2 Abs. 1 Satz 1 des
Hessischen Verwaltungskostengesetzes in
der Fassung vom 12. Januar 2004 (GVBl. I
S. 36), zuletzt geändert durch Gesetz vom
9. Juli 2009 (GVBl. I S. 253), wird verord-
net:

§ 1

Für Amtshandlungen (§ 1 Abs. 1 des
Hessischen Verwaltungskostengesetzes)
im Geschäftsbereich des Ministeriums für
Wissenschaft und Kunst werden Verwal-
tungskosten nach dem als Anlage beige-
fügten Verwaltungskostenverzeichnis er-
hoben.

§ 2

Soweit in Spalte 3 des Verwaltungs -
kos tenverzeichnisses nichts anderes be-
stimmt ist, werden angefangene Bemes-
sungseinheiten wie volle Einheiten be-
wertet. 

§ 3

Die im Verwaltungskostenverzeichnis
genannten Rechtsvorschriften sind in der
jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

§ 4

Die Verwaltungskostenordnung für
den Geschäftsbereich des Ministeriums
für Wissenschaft und Kunst vom 13. De-
zember 2003 (GVBl. I S. 520)2), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 21. Juni
2006 (GVBl. I S. 349), wird aufgehoben.

§ 5

Diese Verordnung tritt am vierzehnten
Tage nach der Verkündung in Kraft. Sie
tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2014
außer Kraft.

Wiesbaden, den 18. November 2009

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  M i n i s t e r i n  

K o c h f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

K ü h n e - H ö r m a n n

D e r  M i n i s t e r  d e r  F i n a n z e n

We i m a r

Anlage
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Anlage

Verwaltungskostenverzeichnis

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

1 Amtshandlungen des Ministeriums

11 Einzelfallprüfungen für den Bereich auslän- 60 bis 160
discher Hochschulabschlüsse, akademischer 
Grade und Titel nach dem Hessischen Hoch-
schulgesetz (§ 29 HHG) sowie ausländischer 
Hochschulzugangsberechtigungen 
(§ 63 Abs. 2 Satz 4 HHG) 

12 Staatliche Anerkennungen

121 Staatliche Anerkennung als Sozialpädagogin 60 bis 160
oder -pädagoge, Sozialarbeiterin oder -arbei-
ter sowie als Heilpädagogin oder -pädagoge 
aufgrund ausländischer Abschlüsse 
(§ 1 Abs. 2 der Verordnung über die staat-
liche Anerkennung von Sozialarbeiterinnen 
und -arbeitern, Sozialpädagoginnen und 
-pädagogen sowie Heilpädagoginnen und 
-pädagogen)

122 Staatliche Anerkennung als Sozialpädagogin 60
oder -pädagoge und als Sozialarbeiterin oder 
-arbeiter aufgrund hessischer Abschlüsse 
(§ 1 Abs. 1 der Verordnung über die staat-
liche Anerkennung von Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeitern und von Sozialpädago-
ginnen und Sozialpädagogen i. d. F. vom 
6. Juni 1995 – Altfälle)

123 Anerkennung einer gleichwertigen Ausbil- 60
dung nach der Verordnung über Mindest-
voraussetzungen in Tageseinrichtungen 
für Kinder (§ 2 Abs. 1 Nr. 14)

124 Genehmigung oder Anerkennung der 1 000 bis
Errichtung oder der Erweiterung einer 5 000
nichtstaatlichen Hochschule oder Berufs-
akademie 
§ 3 Abs. 1 Satz 2 des HVwKostG ist nicht 
anzuwenden.

125 Anerkennung einer Ergänzungsschule, die 600 bis
überwiegend oder ausschließlich eine musi- 3 000
kalische oder künstlerische Ausbildung ver-
mittelt

13 Nachträgliche Graduierung eines Absolven- 120
ten einer Ingenieurschule und einer gleich-
rangigen Bildungseinrichtung, soweit nicht 
im Graduierungsgesetz geregelt

14 Ausfuhrgenehmigung eines Kulturgutes 30 bis 600
nach der Verordnung (EG) Nr. 116/2009 des 
Rates über die Ausfuhr von Kulturgütern

15 Ausstellung von Zweitschriften und Ersatz- 40 bis 160
bescheinigungen in den Fällen der Nr. 11 
bis 15

2 Amtshandlungen der Hochschulen

21 Hochschulzugangsprüfung für beruflich 200
Qualifizierte
Die Gebühr ermäßigt sich auf € 50, wenn 
eine zur Prüfung zugelassene Person an der 
Prüfung nicht teilnimmt.

22 Verwaltungsverfahren zur Anerkennung 
einer ausländischen Hochschulzugangs-
berechtigung 
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

221 Gleichstellungs- oder Anerkennungs- 110 bis 160
bescheid

23 Staatliche Anerkennungen

231 Staatliche Anerkennung als Sozialpädagogin 60
oder -pädagoge, Sozialarbeiterin oder -arbei-
ter sowie als Heilpädagogin oder -pädagoge 
aufgrund deutscher Abschlüsse (§ 1 Abs. 1 
Satz 1 der Verordnung über die staatliche 
Anerkennung von Sozialarbeiterinnen und 
-arbeitern, Sozialpädagoginnen und -päda-
gogen sowie Heilpädagoginnen und -päda-
gogen)

24 Ausstellen einer Zweitschrift

241 des Studienausweises 30

242 des Studienausweises in Form einer 50
Chip-Karte

243 des Studienbuches oder Gasthörerscheins 25

244 des Hochschulabschlusszeugnisses oder 50
einer Diplom- oder Graduierungsurkunde

245 Übersetzung eines Hochschulabschluss- 50
zeugnisses oder einer Diplom- oder Graduie-
rungsurkunde

25 Ausstellung einer Leistungsübersicht oder 50
einer detaillierten Studienbescheinigung 
(z. B. zur Vorlage bei der Deutschen Renten-
versicherung Bund)

26 Bearbeitung aufgrund Säumnis bei

261 verspätet beantragter Immatrikulation oder 30
bei verspäteter Rückmeldung

262 Beantragung der Exmatrikulation außerhalb 15
der von der Hochschule festgesetzten Frist

263 Rücktritt von der Immatrikulation 30

27 Ersatzbeschaffung eines verlorenen Garde- 20
robenschlüssels oder Schließfachschlüssels 
oder Zahlencodes für Schließfach oder 
Garderobe
Bei Ersatz des Schlosses oder des Zylinders 
sind die entstehenden Kosten zusätzlich als 
Auslagen zu erstatten.

3 Amtshandlungen der wissenschaftlichen 
Bibliotheken

31 Bearbeitung bei Verlust oder Beschädigung

311 Neuausfertigung eines in Verlust geratenen 15
Benutzerausweises oder Abmeldung bei 
verlorenem Ausweis

312 Verfahren bei Verlust oder Beschädigung je Medium 11
eines Mediums

32 Mahnungen wegen Überschreitung der je Leihschein, 
Leihfrist bei maschineller 

Verbuchung je 
Band oder Stück

321 1. oder 2. Mahnung 3

322 3. Mahnung 6
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

33 Bestellung und Bereitstellung von Literatur
Kosten, die von der verleihenden Bibliothek 
der empfangenden Bibliothek in Rechnung 
gestellt werden, sind zusätzlich als Auslagen 
zu erstatten. Bei Vermittlung im internatio-
nalen Leihverkehr sind sämtliche Auslagen 
zu erstatten.

331 Bestellung von Literatur im deutschen Leih- je Band oder  1,50
verkehr (Bücher, Zeitschriften, Kopien; auch Stück oder je 
Sekundärformen und Datenträger) Aufsatzkopie 

bis 20 Seiten

3311 je weitere Seite 0,15

332 Bereitstellung von Literatur im internationa- je Band oder 7,50
len Leihverkehr Stück oder je 

Aufsatzkopie 
bis 20 Seiten

3321 je weitere Seite 0,15

333 Bereitstellung von Literatur bei Direktbestel-
lung

3331 innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
bei

33311 Postzustellung je Band oder 5
Stück oder je 
Aufsatzkopie 
bis 20 Seiten

333111 je weitere Seite 0,20

33312 Zustellung per Fax je Aufsatzkopie 6
bis 20 Seiten

333121 je weitere Seite 0,25

3332 aus dem europäischen Ausland bei

33321 Postzustellung je Aufsatzkopie 10
bis 20 Seiten

333211 je weitere Seite 0,20

33322 Zustellung per Fax je Aufsatzkopie 15
bis 20 Seiten

333221 je weitere Seite 0,50

3333 aus dem außereuropäischen Ausland bei

33331 Postzustellung je Aufsatzkopie 15
bis 20 Seiten

333311 je weitere Seite 0,20

3334 elektronische Zustellung in den Fällen der bis zu 20 Seiten 4
Nr. 3331 bis 333311

33341 je weitere Seite 0,10

334 Literaturzusammenstellung aus Katalogen, je 20 Titel 10
Beständen und Bibliografien der Bibliothek

3341 Durchführung besonders zeitintensiver je Auftrag 15
Recherchen zusätzlich zu Nr. 334

34 Recherchen in Datenbanken

341 Recherche für Landesbehörden, Hochschul- gebührenfrei
angehörige, Studenten und Schüler
Bei Recherchen in nationalen oder interna-
tionalen Datenbanken sind die von den An-
bietern (Hosts) in Rechnung gestellten Kos-
ten als Auslagen zu ersetzen.
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342 Recherche für sonstige Zwecke je Auftrag 30 bis 100
Bei Recherchen in nationalen oder interna-
tionalen Datenbanken sind die von den An-
bietern (Hosts) in Rechnung gestellten Kos-
ten als Auslagen zu ersetzen.

35 Einsicht (Recherchen) in die Schutzrechts-
sammlung der Patentschriftenauslegestelle 
der Technischen Universität Darmstadt

351 Tageskarte 8

352 Monatskarte 50

353 Jahreskarte 500

354 für Landesbehörden, Hochschulangehörige, gebührenfrei
Studenten und Schüler

36 Ersatzbeschaffung eines verlorenen Garde- 20
robenschlüssels 
Bei Ersatz des Schlosses oder des Zylinders 
sind die entstehenden Kosten zusätzlich als 
Auslagen zu erstatten.

4 Amtshandlungen der Staatsarchive und des 
Landesamtes für Denkmalpflege Hessen

41 Vorlage von Archivalien in den Räumen des 
Staatsarchivs oder des Landesamtes für 
Denkmalpflege Hessen

411 für die Dauer eines Tages 8

412 für die Dauer eines Monats 40

413 für die Dauer eines Jahres 120

414 für Unterrichtszwecke und wissenschaftliche gebührenfrei
Zwecke, auch im Sinne von landes- und orts-
geschichtlicher Forschung

42 Recherchen und mündliche Beratung

421 Recherchen aus Findbüchern, Datenbanken nach Zeitauf-
und Archivalien wand

422 Ausdrucke von Recherche-Ergebnissen aus je Blatt 0,20
Datenbanken

423 fachliche Beratung oder sonstige Hilfeleis- nach Zeitauf-
tung wand

424 Recherchen und Beratung nach Nr. 421 und gebührenfrei
423 für Unterrichtszwecke und wissenschaft-
liche Zwecke, auch im Sinne von landes- 
und ortsgeschichtlicher Forschung

43 Paläografische und diplomatische Abschrif- nach Zeitauf-
ten aus Archivalien sowie Übersetzungen wand
und Regesten

44 Abdrucke von Siegelstempeln und Siegel- nach Zeitauf-
nachbildungen wand 

45 Anfertigen von Kopien

451 Kopien von Arbeitskopien

4511 Direktkopien von Archivalien je Seite bis 0,50
DIN A 3

4512 Reader-Printer-Kopien von Microfiches oder je Seite bis 0,30
Mikrofilmen DIN A 3

452 Kopien von digitalisierten Archivalien

4521 CD-ROM, DVD, DAT-Kassette u.a. je Stück 5
zusätzlich je 0,25
Datei

4522 E-Mail-Datei je Mbyte 0,75

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

453 Kopien aus Findmitteln und Datenbanken 
auf elektronischen Speichermedien

4531 Diskette, CD-ROM, DVD, DAT-Kasette u.a. je Datei 5,50

46 Fotoarbeiten

461 Schwarz/Weiß-Negative

4611 Mikrofilmnegative

46111 bis 50 Negative je Negativ 0,60
je Auftrag mindestens 

6

46112 ab 51 Negative je Negativ 0,25

4612 6 cm x 6 cm, 6 cm x 7 cm oder 6 cm x 9 cm je Negativ 8,50

4613 9 cm x 12 cm je Negativ 12

4614 13 cm x 18 cm je Negativ 15

4615 18 cm x 24 cm je Negativ 22

4616 24 cm x 30 cm je Negativ 28

462 Vergrößerungen schwarz/weiß

4621 bis 7 cm x 10 cm, 9 cm x 12 cm oder je Foto 5
10 cm x 15 cm

4622 13 cm x 18 cm je Foto 8

4623 18 cm x 24 cm je Foto 12

4624 24 cm x 30 cm je Foto 19

4625 30 cm x 40 cm je Foto 22

4626 40 cm x 50 cm je Foto 31

4627 50 cm x 60 cm je Foto 38,50

4628 100 cm x 100 cm je Foto 66

463 Fotoarbeiten nach Nr. 4612 bis 4628 für 70 v.H. der Kos-
Unterrichtszwecke und wissenschaftliche ten nach Nr. 
Zwecke, auch im Sinne von landes- und 4612 bis 4628
ortsgeschichtlicher Forschung

464 Color-Negativ- oder Diapositivausleihe je Ausleihe 8,50

465 Duplizierung von Mikroformen

4651 Mikrofiches je Fiche 3

4652 30-m-Mikrofilm je Film 25

4653 60-m-Mikrofilm je Film 42

466 Digitalisierung von Bildvorlagen im Aus-
gabeformat JPEG oder TIFF 

4661 Erstellung von Aufnahmen der Größe je Aufnahme 5
DIN A 3 oder kleiner auf optischen Daten-
trägern

4662 Erstellung von Aufnahmen größer als je Aufnahme 10
DIN A 3 auf optischen Datenträgern

4663 Ausdruck auf Fotopapier DIN A 4 je Blatt 16,50

4664 Ausdruck auf Fotopapier DIN A 3 je Blatt 33

4665 Amtshandlung nach Nr. 4661 bis 4664, so- 70 v. H. der 
fern sie Zwecken des Unterrichts oder der Kosten nach 
wissenschaftlichen Forschung, auch im Nr. 4661 
Sinne von und landes- oder ortsgeschicht- bis 4664
licher Forschung, dienen

467 Sonstiges

4671 Zuschlag für Eilaufträge bis 50 v.H. der mindestens 5,50
Gesamtkosten 
je Auftrag
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

4672 Erteilung eines Reproauftrages an Dritte nach Zeitauf-
wand 

47 Veröffentlichung von Reproduktionen aus 
Archivalien einschließlich Bildersammlungen

471 im Druck oder auf elektronischen Speicher-
medien bei einer Auflage

4711 bis 1 000 Exemplare je Reproduktion 17

4712 bis 5 000 Exemplare je Reproduktion 44

4713 bis 10 000 Exemplare je Reproduktion 66

4714 bis 100 000 Exemplare je Reproduktion 88

4715 über 100 000 Exemplare je Reproduktion 143

472 in Fernsehsendungen, Videoproduktionen 
und Kinofilmen

4721 national je Reproduktion 28

4722 europaweit je Reproduktion 44

4723 weltweit je Reproduktion 83

473 im Internet

4731 bis zu 1 Jahr je Reproduktion 44

4732 mehr als 1 Jahr je Reproduktion 110

474 Veröffentlichung nach Nr. 471 bis 4732 für je Reproduktion 7,50 bis 75
nichtgewerbliche Zwecke

475 Veröffentlichung nach Nr. 471 bis 4732 für gebührenfrei
Unterrichts- und wissenschaftliche Zwecke, 
auch im Sinne von landes- und ortsgeschicht-
licher Forschung

476 Vervielfältigung von Siegelabformungen 
oder Siegelstempelabdrücken

4761 für gewerbliche Zwecke 36 bis 360

4762 für nichtgewerbliche Zwecke 12 bis 120

48 Begleitende Arbeiten beim Abfilmen von je angefangene 55
Archivgut durch Dritte Drehstunde

5 Bescheinigungen zur Vorlage bei den 
Finanzämtern

51 Bescheinigung (§§ 7i, 10f, 10g oder 11b des 
Einkommensteuergesetzes) bei einem 
bescheinigten Betrag

5101 bis 2 500 € 20

5102 bis 5 000 € 40

5103 bis 25 000 € 50

5104 bis 50 000 € 100

5105 bis 250 000 € 150

5106 bis 500 000 € 250

5107 bis 1 000 000 € 500

5108 über 1 000 000 € 750

5109 Im Falle besonders aufwändiger Prüfung 
(z. B. bei Erforderlichkeit von Dienstreisen, 
bei besonders unübersichtlicher Darstellung, 
bei schlecht aufbereiteten Belegen, bei 
besonders zahlreichen Einzelbelegen oder 
„anonymen“ Baumarktbelegen) ist die 
jeweils nächsthöhere Gebühr festzusetzen.

5110 Zuschlag zu Nr. 5101 bis 5109 für Bauträger- 100 v.H. der 
projekte mit einheitlicher Prüfung, ab zwei Kosten nach 
steuerpflichtigen Erwerbern Nr. 5101 bis 5109
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Artikel 11)

Änderung der Verordnung über 
Sondernutzungsgebühren

Aufgrund

1. des § 8 Abs. 3 Satz 3 und 4 des Bun-
desfernstraßengesetzes in der Fassung
vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1207),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in Ver-
bindung mit § 15 Nr. 1 der  Delegati-
onsverordnung vom 12. Dezember
2007 (GVBl. I S. 859) und

2. des § 18 Abs. 2 Satz 1 des Hessischen
Straßengesetzes in der Fassung vom 
8. Juni 2003 (GVBl. I S. 166), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 12. De-
zember 2007 (GVBl. I S. 851),

wird verordnet:

Die Verordnung über Sondernutzungsge-
bühren vom 8. März 2004 (GVBl. I S. 106)
wird wie folgt geändert:

1. In § 6 Nr. 2 wird die Angabe „29. Ok-
tober 2001 (BGBl. I S. 2837)“ durch
„31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407,
2007 I S. 2149),“ ersetzt.

2. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird aufgehoben.

b) In dem neuen Satz 2 wird die Zahl
„2009“ durch „2014“ ersetzt. 

Artikel 22)

Änderung der Bauaufsichts-
übertragungsverordnung

Aufgrund des § 80 Abs. 9 in Verbin-
dung mit Abs. 10 der Hessischen Bauord-
nung vom 18. Juni 2002 (GVBl. I S. 274),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Sep-
tember 2007 (GVBl. I S. 548), wird verord-
net:

Die Bauaufsichtsübertragungsverordnung
vom 16. März 2004 (GVBl. I S. 156) wird
wie folgt geändert:

1. In § 1 werden das Wort „Alsfeld“ und
das nachfolgende Komma gestrichen.

2. Die §§ 2 und 3 werden aufgehoben.

3. Der  bisherige § 4 wird § 2 und in 
Satz 2 werden die Angabe „mit Aus-
nahme von § 3“  gestrichen und die
Zahl „2009“ durch „2014“ ersetzt. 

Artikel 33)

Änderung der Verordnung über die 
Ämter für Bodenmanagement

Aufgrund des § 4 Abs. 3 in Verbindung
mit § 32 des Hessischen Vermessungs-
und Geoinformationsgesetzes vom 6. Sep-
tember 2007 (GVBl. I S. 548) und des § 15
Abs. 3 des Hessischen Ausführungsgeset-
zes zum Flurbereinigungsgesetz vom 
1. April 1977 (GVBl. I S. 151), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 29. Novem-
ber 2005 (GVBl. I S. 769), wird verordnet:

Die Verordnung über die Ämter für Bo-
denmanagement vom 28. Dezember 2004
(GVBl. I S. 558, 2005 I S. 12) wird wie
folgt geändert:

1. § 3 wird aufgehoben.

2. Der bisherige § 4 wird § 3 und in 
Satz 2 wird die Zahl „2009“ durch
„2014“ ersetzt.

Artikel 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Abweichend
von Satz 1 tritt Art. 2 Nr. 1 am 1. Januar
2010 in Kraft. 

Zweite Verordnung 
zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter 

Rechtsvorschriften im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung

Vom 11. November 2009

1) Ändert GVBl. II 60-33
2) Ändert GVBl. II 361-112
3) Ändert GVBl. II 363-33

Wiesbaden, den 11. November 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  W i r t s c h a f t ,
Ve r k e h r  u n d  L a n d e s e n t w i c k l u n g

P o s c h
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Zweite Verordnung 
zur Änderung der Verordnung zur Regelung von Anforderungen 

an wasserrechtliche Erlaubnisse nach der IVU-Richtlinie*)

Vom 27. Oktober 2009

*) Ändert GVBl. II 85-59

Aufgrund des § 80 Abs. 2 in Verbin-
dung mit § 91 des Hessischen Wasserge-
setzes vom 6. Mai 2005 (GVBl. I S. 305),
geändert durch Gesetz vom 19. Novem-
ber 2007 (GVBl. I S. 792), wird verordnet:

Artikel 1 

In § 8 Satz 2 der Verordnung zur Rege-
lung von Anforderungen an wasserrecht-
liche Erlaubnisse nach der IVU-Richtlinie
vom 4. September 2003 (GVBl. I S. 262),
geändert durch Verordnung vom 3. Au-
gust 2007 (GVBl. I S. 532), wird die Zahl
„2009“ durch „2012“ ersetzt.

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

Wiesbaden, den 27. Oktober 2009

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  f ü r  U m w e l t ,
E n e r g i e ,  L a n d w i r t s c h a f t  u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

L a u t e n s c h l ä g e r
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